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Aus der Sruhzeit des Stiftes Jtfchbecfc 

Bon 

C o n r a d Lübeck 

I m 3ahte 896 1ö<1r *M>n der Gdlen Hildeburg und dem ihr 
vermutlich verwandten Priester Folkhart zu Möllenbeck (Mo-
lenbeke) im oberen Wesergebiete ein dem hl. Petrus geweih* 
tes ßanonissenstift gegründet morden1, das zweifellos dem 
Verlangen sächsischer Jungfrauen nach einer der Pflege der 
2ts5ese gewidmeten Statte Rechnung tragen follte. Wenn nun 
sechs Sclhrsehnte später in dem nicht toeit von dem genannten 
Drte in der Nähe von Hameln gelegenen Dorfe Fischbeck 
ebenfalls ein solches Stift errichtet tvurde2, dann zeigt uns dies 
nicht nur aufs neue die tiefreligiöse (Einstellung der damaligen 
sächsischen Frauenwelt, sondern läßt uns auch deutlich er* 
kennen, daß das einst dem (£ hristentume so feindselig gesinnte 
Sachsenvolk den übrigen germanischen Stämmen an Fröm* 
migkeit rasch ebenbürtig geworden war. 

Fischbeck (Visbeke, Visbike, Visbeck, Vysbeke, Visi-
bich, Visbecchae, Fiscbah, Viscbike, Vuiscbiki usw.) 3, im 

1 A. H e l b m a n n , Das Kloster Möllenbeck in der Grasschast 
Schaumburg, Rinteln 1896. — W.Dersch , Hessisches Klosterbuch2, 
Marburg 1940, 120 s. 

2 3- 2. Htjnecfc, Geschichte bes sreien ablichen Sungsrauenstistes 
gischbech unb seiner Äbtissinnen, Rinteln 1856. — D e r s c h , Hess. Klo-
sterbuch2 22 f. — (£. 2ö. S B i p p e r m a n n , Regesta Schaumburgensia 
(3eitschrist bes Bereins für hess. Geschichte u. fianbeshunbe, 5. Suppl.), 
Kassel 1853. — H. H o o g e m e g , Berzeichnis ber Stifter unb Kloster 
Niebersachsens oor ber Resorrnation, Hannooer 1908, 37. — W. K. o. 
A r n s m a l b t , «Stift gischbech a.b.W., Wienhausen 1928. 

3 Über bie Namenssormen bes Ortes ogl. (£. g ö r s t e m a n n , 3llt-
beutsches Namenbuch, Bonn 1913ss, II3 1, 890. — W i p p e r m a n n , 
Reg. Schaurnb. 315. 

1 Wedcrfätchs. Johrbud) 1941 H 



Tilithi*Gaue gelegen, begegnet uns urkundlich erstmals in 
spätkarolingifcher Zeit. Da es zu Jenem Gebiete gehörte, das 
katl der Große nach der Unterwerfung des Sachfenlandes als 
Äönigsland der Ärone vorbehalten hatte, konnte Äönig Ar* 
nulf am 30. I u n i 892 auf Veranlassung des Bischofs (Engel* 
mar dem Grafen (Ecbreht auch in seiner Gemarkung einige 
Äönigsmanfen zu je 60 Morgen als (Eigentum Übermeisen4. 
Durch private und möglicherweise auch durch königliche Schen* 
kungen scheint das Äloster Fulda vermutlich während des 
neunten und zehnten Iahrhunderts ebenfalls zu Ländereien 
in und um Fifcbah gekommen zu sein. Rach dem Älosterurbare 
von etwa dem Iahre 1000 bestanden dieselben aus zwei Terri* 
torien (Domänen) zu ie 315 Morgen sowie aus 29 Hufen, von 
denen für iede Hufe als 3<*hreszins ein Schwein, ein Schaf, 
30 Metzen Hafer, 6 Metzen Malz, ein Scheffel Winterweizen 
und 20 Scheffel Sommerweizen zu entrichten waren 5. Alle 
diese Abgaben gehörten jedoch nicht „ad camerain abbatis", 
sondern „ad praebendam fratrum FuIdensium", dienten 
also zum Unterhalte der Mönche und unterstanden nicht dem 
freien Verfügungsrechte der damals (seit Hadamar 927—56) 
stark politisierenden Sbte 6 . 

I. 

Von besonderer Bedeutung sür die Geschichte des Dorfes 
Fischbeck, in dem stch zweifellos ein Fuldaer Herrenhof befand, 
von dem aus das Älostergut bewirtschaftet wurde, wurde ber 
12. Sanuar 955, (Er war sozusagen der Geburtstag bes 
Ä a n o n i s s e n s t i f t e s Fischbeck, das spater (1484) vion 
dem Mindener Bischof Heinrich mit Augustiner*(Ehorfrauten 
besetzt wurde und 1559 die Reformation einführte, um dacnn 
nach seiner 1602 erfolgten Umwandlung in ein adeliges weit* 
liches Fräuleinstift unter wechselnden Schicksalen und vorüber* 
gehender Aufhebung (1810—14) als freies adeliges (prorte* 

* MG: Die Urkunden ber beutschen Karolinger III 148 n. 102. 
Ö CE. S- 3- D r o n 6 e» Traditiones et Antiquitates Fuldenses, gullba 

1844,124 c. 43 n. 66. — K. 2 ü b e dl: Niebersächs. gahrbuch 1939 XVI 3i8s. 
8 Näheres barüber siehe bei 3. 3. 8 ch a n n a t , Historia FuldenaBis, 

Sranhsurt 1729, I 122 ff. 
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stantisches) Sllngfrauenstift bis auf den heutigen Tag fort-
zubestehen7. 

An dem genannten Tage nämlich beurkundete Äönig 
Otto I. zu Brüggen an der Leine, daß er der verehrungs* 
mürdigen Matrone Helmburg ein ihm gehörendes ©rundstück 
in dem Dorfe Fischbeck erblich ubereignet habe. Auch habe er 
auf ihr persönliches Ersuchen feine Genehmigung dazu ge* 
geben, daß ste zum Andenken an ihren ©atten Ricpercht, ihre 
Sohne Richard und Aelfdehc sonne ihre anderen Benoandten 
dortfelbst eine Heimstatte für Sanktimonialen errichte8. Letz* 
teren habe er das Recht der freien Wahl einer Äbtissin aus 
ihrer Mitte oder auch oon anderstooher verliehen, ferner die 
Immunität und die Unabhängigkeit von jeder anderen 
malt: er selbst tvolle der Schutz* und Schirmherr der Stifts* 
frauen fein. Rur dem (für das Äönigsland bestellten könig* 
lichen) Bogte des Ortes sollten richterliche Befugnisse über die 
Freien und Colonen, Liten und Hörigen des zu gründenden 
Stiftes zustehen. Zur Ausstattung der Stiftskirche in Fischbeck 
seien von ihm übereignet und bestimmt morden: am Orte 
selbst 6 Bollmansen, in Wendredesa (Benreder oder Wüstung 
bei Fischbeck)9 1 Mansus, in Wigbaldeshusun (Wickbolsen 
&r. Rinteln) 4 Mansen, in Benneshusun, Haddeshusun 
(Bensen, Haddessen, beide £r . Rinteln) und Tiadanhusun 
(Teinsen bei Münder £ r . Springe) 1 0 je 1 Mansus und in 
Hainanhusun (Hohnsen Ar. Hameln) 2 Mansen. Ferner im 
©ane Xilithi in der ©rafschaft des ©rasen Hermann 29 Man* 
sen, im ©ane Marstem in der ©rafschaft desselben ©rafen 
Hermann 8 Mansen, im ©ane ßaginga in der ©rafschaft des 
Dodican 6 Mansen, im ©aue Westfala in der ©rafschaft des 
©rafen Heinrich 18 Mansen, in der ©rafschaft des Hrodumerk 
6 Mansen, in der Ortschaft Hramnesberg (Rannenberg £ r . 
Rinteln) 2 Mansen, in Flahtthorpe (Flechtdors bei Horbach) 
1 Mansus, in Anion (©inen Är. Warendorf?) 4 Mansen 

7 Aus Grund bes Nestitutionsebifctes murbe es 1629—33 oon Kor* 
oe9 besefet, bie Aushebung ersolgte burch König Seröme. 3ar Grün-
bung ogl. auch CE. G i s b e r t : Minbener Jahrbuch 1933 V 10, 42 f. 

8 „ut congregationem sanctimonialium liceret congregare in ante-
dicta villa Viscbiki". 

9 Bgl. bazu g ö r st e m a n n a. a. O. II3 2, 1271. 
1 0 Bgl. 3eitschrist sür mests. Geschichte XXXnI 164. 
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sonne in der ©rafschaft des Wirinhard ein aus 5 Manfen Bes 
stehender Hof Thuliberch (Dnhlberg im Dühlholze) 1 1. 

©in höchstbeachtliches ©eschen! von 95 Mansen (ca. 2850 
Morgen) Landes mar also von Äönig Otto I. dem in Fischbeck 
zu gründenden Sanktimonialenstifte übereignet morden. Das 
zu hatte er demselben, mie bereits bemerkt nrnrde, Äönigss 
schutz und Immunität, Reichsunmittelbarkeit und freie #bs 
tissinnenmahl verliehen, ©s mar dies ein so reiches und Werts 
volles Maß von Wohlmollen und Freigebigkeit, daß die Mas 
trone Helmburg bzm. ihr verstorbener ©emahl Ricperht zu 
dem Äönigshause in verwandtschaftlichen oder freundschafts 
lichen Beziehungen gestanden haben dürften. Man hat deshalb 
Ricperht mit dem Reffen der Königin Mathilde, der Mutter 
Ottos I., oder aber mit jenem ©delinge gleichsetzen zu sollen 
geglaubt, den Otto 945 als den 6ohn seines Basallen Frieds 
rich bezeichnete12. Manche denken an den ©dlen Richbert vvn 
Dalberg 1 3. Diese Hypothesen stnd jedoch nur Möglichkeiten, 
für die quellenmäßige Belege nicht beigebracht werden können. 
Sichere und zuverlässige Angaben Über die Person und Abs 
stammung Ricperhts lassen stch nicht machen. 

Bon Helmburg wissen wir wenigstens noch, daß sie identisch 
ist mit jener gleichnamigen Matrone, die Äönig Ottol . am 
1. Mai 944 zu Allstedt aus seinem Ärons oder ©igenbesttze mit 
jenen ©ütern beschenkte, die ehedem Hampo innegehabt hatte, 
dazu mit einem Hofe im Dorfe Helrnerateshusa (Helmarss 
hausen #r . Hofgeismar). Sie lagen in den ©emarkungen von 
Haselbeki (heute Pipping an der Haselbeke #r . Holzminden), 
Werigise (Würgassen bei Corvey), Burire (Büren bei 
Dransfeld Är. Münden oder ©ottsbüren £r . Hofgeismar), 
Beverbezire (Beberbeck Är. Hofgeismar), Achinere (beiHels 
marshausen) und Thinkilbure (Dinkelburg £r . Warburg). 
Übereignet wurden ste und alle ihre Zugehörungen der Matrone 
Helmburg zu stetem ©igentume und mit uneingeschränktem 
Berfügungsrechte14. Aus der Lage der ©rundstücke in den bei-

« MGDipl. I 255 n. 174. — S t u m p s, Reg. n. 233. 
1 2 ( L S B . S Ö i p p e r m a n n , Beschreibung des Bufcfci-Gaues, Gottin-

gen 1859, 250. 
1 3 So D e r s c h , Hess. Klosterbuch2 22. 
1 4 MGDipl. I 139 n. 57. — S t u r n p s n. 113. — O . D o b e n e c f c e r , 

Regesta diplornatica necnon epistolaria historiae Thuringiae, 3 e n o 

1896, 1 85 n. 360. 
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den stch offenbar ergänzenden königlichen Schenkungen ergibt 
sich einwandfrei die Identität der beiden Matronen, mag die 
Helmburg des 3<1htes 944 zunächst vielleicht auch noch als un* 
oerheiratet erscheinen, die des 3<1hre* 955 aber bereits Witme 
gewesen sein 1 5. I n Wirklichkeit allerdings mar ihr Personal 
stand 944 ein anderer. Wir erfahren dies aus einer Urkunde 
Äönig Ottos I., in der er am 5. Dezember 941 zu ©rone dem 
von ihm 937 gegründeten Benediktinerkloster St. Mauritius 
zu Magdeburg den ihm von (Eberhard übertragenen Vestî  zu 
Kareshem (Rohrsheim Är. Halberstadt), Uplingi (Üplingen 
Är. Reuhaldensleben) und Nettorp (Wüstung bei ©r.*Dede* 
leben Är. Dfchersleben) im ©aue Derlingon in der ©raffchaft 
des Thietmar übereignete, der ehedem Eberhard und seiner 
Mutter Helmburg gehört hatte 1 6 . Helmburg mar also damals 
bereits Witme gemesen und hatte noch einen dritten Sohn 
Eberhard, der nach dem Tode seines Vaters Ricperht und 
seiner Brüder Richard und Aelfdehc mit ihr das Familiengut 
im Harzgebiete gemeinsam besessen hatte. Über ihre Abkunft 
und Familienzugehörigkeit ersehen mir zmar auch aus der llr* 
kunde von 941 nichts, die stch ja auch über Ricperht und seine 
beiden verstorbenen Söhne ausschmeißt. Immerhin ist es schon 
zu begrüßen, daß mir wenigstens über Helmburgs Personal* 
stand im 3ahre 941 etmas aus ihr erfahren. Daß die könig* 
liche Schenkung von 944 höchstwahrscheinlich eine Entschädi­
gung für die 941 von Eberhard abgetretenen Sandereien mar, 
sei nur kurz bemerkt. Bon Wichtigkeit ist es aber, daß ste uns 
eine ©leichsetjung der in ihr und in der Urkunde von 941 ge* 
nannten Helmburg gestattet 1 7. 

Irren mir nicht, dann missen mir noch mehr von Helmburg: 
im3ahte970 begegnet sie uns als Äbtissin desSanktimonialen* 
stiftes Hilmartshausen (bei Münden). Am 11. April des ge* 
nannten wahres namlich übereigneten die beiden Kaiser 
Otto I. und Otto II. zu Ravenna zum Andenken an ihre 
Eltern bzm. ©roßeltern auf Bitten der Kaiserin Adelheid den 
„©ottesmägden" des von der Äbtissin Helmburg geleiteten 

1 5 5luch B ö h m e r * O t t e n t h a l , Regesta irnperii, 3nnsbrucfc 
1893, II n. 240 hält an ber Jbentität ber beiben Helmburg sest. 

1 6 MGDipl. I 128 n. 43. — 6 t u m p s n. 100. 
1 7 ©o auch MGDipl. I 693 (Negister s. v. Helrnburg). 
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Marienstiftes zu Hildiwardeshusun in Gemmet (©imte Är. 
Münden) in der Grafschaft des Berno außer 6 Hörigenfami* 
lien 6 Hufen Sandes samt allem Zubehöre an Obstbäumen1 8. 
Auch dürfte sie, ohne in der Urkunde genannt zu sein, die* 
jenige gewesen sein, die den Äönig Otto I. veranlaßt hatte, am 
12. Februar 960 zu Frankfurt den sanctirnoniales zu Hil* 
Wartshausen den ihm von der Matrone Sdilla Übertragenen 
Besttz in Hilwartshausen, Juniun (Jühnde #r . Münden), 
Trhenesfelde (Dransfeld Ar. Münden) und Frithurikes-
husun (Friedrichshausen Ar. (Einbeck) samt allen Zubehörun* 
gen zu schenken sowie ihnen das freie SbtissinnensWahlrecht 
aus ihrer Mitte zu verleihen nebst allen Befugnissen, die den 
in gleicher Weise wahlberechtigten Stiften Herford und ©an* 
dersheim zustanden1 9. Ob Helmburg damals schon daran 
dachte, in dieses Stift einzutreten und in demselben mit asze* 
tischskaritativen Übungen ihre Tage zu beschließen, ist un* 
bekannt. 

(Eines dürfte stch aus den genannten Urkunden der Jahre 
944, 955 und 970 mit der größten Wahrscheinlichkeit ergeben: 
nicht Ricperht scheint in verwandtschaftlichen Beziehungen 
zum sachstschen Äönigshause gestanden zu haben, sondern seine 
©emahlin Helmburg, die dessen Wohlwollens stch infolgedessen 
in besonderem Maße zu erfreuen hatte. Welcher Art aber diese 
Verwandtschaft war bzw. von wem ste stch herleitete, entzieht 
stch leider unserer Kenntnis. 

Richt ein eigentliches Äloster zu gründen, sondern „con-
gregationem sanctimonialium congregare" wurde in der 
Urkunde Ottos I. vom Jahre 955 als Abstcht und Aufgabe 
Helmburgs angegeben. 3n der zu errichtenden Heimstatte soll­
ten also „Sanktimonialen" ein nach den Satjungen der Aachen 
ner Synode vom Jahre 8 1 6 2 0 geformtes, ordensahnliches ge* 
meinsames Leben 2 1 zu führen vermögen. Diese an das alt* 

" MGDipl. I 537 n. 395, II 27 n. 20. — S t u m p f n. 488, 567. — 
MGDipl. I 611 n. 451 ist zweifellos eine gälschung. 

1 9 MGDipl. I 284 n, 206. — S t u m p s n , 268. 
2 0 A. S B e r m i n g h o s s : Neues Archiv 1902 XXVII 605ss. 
2 1 Den £e£t ber gleichzeitig erlassenen Institutio Canonicorum 

Aquisgranensis unb Institutio Sanctimonialium Aquisgranensis s. 
MGLegg. III 2,308 ss., 422 ss. Später orbneten bie Kanonissen gelegent-
lich auch ihr fieben frei nach ber Regel Benebifcts ober Augustins. 
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kirchliche Institut der gottgemeihten Jungfrauen 2 2 anknüpfen* 
den Sanktimonialen, auch ©ottgemeihte (Deo sacratae), 
©ottesmägde (ancillae Dei) , Mägde Christi (ancillae Chri­
sti) ufm. genannt, hatten ursprünglich ohne Bindung durch 
Ordensregel und ©elübde frei und einzeln in der Welt ge* 
lebt und hier das ©egenstück zu den in meltflüchtigen Älö* 
stern gemeinsam lebenden und durch ©elübde verpflichteten 
eigentlichen Ronnen gebildet. Spätestens im achten Sahr* 
hundert hatten aber auch sie sich mancherorts zu einer vita 
communis zusammengeschlossen und „Stifte" gegründet, die 
mie bei den monastisch lebenden Ronnen einer Äbtissin unter* 
standen. Hießen die Ronnen in der Äirchensprache „mo-
nachae", so trugen die Sanktimonialen den Ramen „canoni* 
cae" ( Ä a n o n i s s e n ) . Letztere maren mithin das meibliche 
Seitenstück zu den Äanonikern (canonici) oder Stiftsherrn, 
d. h. zu den nach der in Aachen 816 ebenfalls aufgestellten 
Regel in Äollegiatstiften gemeinsam lebenden Weltgeist* 
lichen2 3. Wie die in der Welt verbleibenden Sanktimonialen 
maren die Äanonissen in ihren (in der heutigen Terminologie 
Ä a n o n i s s e n s t i f t e genannten) Niederlassungen meder zu 
persönlicher Armut noch zu Klausur und dauernder ©helostg* 
keit verpflichtet. Sie durften also Privatvermögen und eigene 
Wohnungen innerhalb des Stiftsbezirkes besitzen, Besuche und 
Reisen mit Bormissen der Äbtissin machen und nach einem 
Austritte oder einer (Entlassung aus der ©emeinschaft eine ©he 
eingehen. Sie hatten auch eine besondere, allerdings nicht in 
allen Stiften einheitliche Kleidung und Tracht, die von der* 
jenigen der Benediktinerinnen jedoch sehr unterschieden mar. 
Biele der Äanonissenstifte erlangten auf deutschem Boden die 
Reichsunmittelbarkeit, einige sogar die Reichsfürsternvürde. 
S o die zu Säckingen, Buchau, ©ssen, Herford, ©schmege, ©an* 
dersheim und Quedlinburg 2 4. Sie maren im ostfränkischen 

2 2 3. 2ö i l p e r t , Die gottgeroeihten 3ungfrauen in ben ersten 3ah*S 

hunberten ber Kirche, greiburg 1913. — 3. g e u s i , Das Institut ber 
gottgemeihten 3ungsrauen, Diss. greiburg (Schm.) 1917. 

2 3 K. H. S ch ä s e r, Pfarrkirche unb Grift im beutschen Mittelalter, 
Stuttgart 1903, 85ff., 95ff. — C v a b r o l - ß e e l e r e q , Dictionnaire 
d'archäologie chretienne et de liturgie, Sßaris 1907 ff., III 223 ff. 

2 4 K. H. S ch ä f e r, Die Karnrnissenstister im beutschen Mittelalter, 
Stuttgart 1907; Nörn. Quartalschrist 1925 XXIV 49 ff. Die Kommissen* 
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Reiche schon frühe oerbreitet. Da ste auf sachsischem Boden 
zumal vom neunten bis zum elften Jahrhundert starken ©in* 
gang fanden, kann es nicht wundernehmen, daß ste auch im 
oberen Wesergebiete bei der frommen Frauenwelt Anhange* 
rinnen gewannen, die nach der (Errichtung eines Stiftes sehn* 
süchtig verlangten bzw. nach der ©ründnng von Möllenbeck 
(896) noch ein zweites für angebracht und lebensfähig hielten. 

Das Äanonissenstift, das die edle Matrone Helmburg mit 
königlicher Genehmigung in Fischbeck ins Leben rufen durfte, 
wurde auf geschenktem königlichem ©rund und Boden errichtet. 
Rach frankischem Staatskirchenrechte25 wurde es dadurch ein 
„rnonasteriurn regium", das im ©igentume der Ärone ver­
blieb und Über das den Herrschern wichtige Rechte zustanden. 
Als ihr ©igenkloster konnten ste dasselbe nach freiem Belieben 
mit all seinen Liegenschaften vererben, vertauschen, verpfan* 
den, verkaufen und sogar verschenken, eine Befugnis, von der 
Äönig Ävnradl l l . , wie wir noch sehen werden, im 3<thre 
1147 ©ebrauch machte. Auch konnten ste die Äbtissin nach ©uk 
dünken einsehen und absehen. Sie ließen stch in ihrem ©igen* 
willen gelegentlich daran nicht hindern, selbst wenn einem 
Stifte durch ein königliches Privilegium das freie Wahlrecht 
zugestchert worden war2*. Zwar hatte Helmburg für Fischbeck 
ein solches Privilegium in außergewöhnlichem königlichem 
Wohlwollen schon bei der (Errichtung des Stiftes (955) 
empfangen, damit jedoch in feiner Weise zugleich eine ©a-
rantie für die standige und ungehinderte Ausübung desselben 
erhalten. 
stiste erinnern in etma an öie (Ende bes 12. gahrhunberts in Brabant 
entstandenen Beginen=Höse. Sehr anfechtbar sinb bie Ausführungen 
oon 3- H e i n e k e n , Die Ansänge ber sächs. grauenhlöster, Diss. Göt-
tingen 1909, 105 ss. Sie gehen teilweise oon ganz irrigen Borstellungen 
aus. Merfcmürbigerroeise findet sich in bem Sterbe oon S c h ä f e r , 
Kanonissenstister, gischbedt mit beinern SÖorte ermahnt. Gr bannte, mie 
sich aus S.74s. ergibt, ossenbar ben Stistscharahter gischbechs nicht. 
Ober sollte ihm gischbecfc als Sife einer monastischen Nieberlassung 
überhaupt entgangen sein? 

2 5 N. SB e t) l , Das sränfc. Staatshirchenrecht zur 3eii de* Mero5 

minger, Breslau 1888; Die Beziehungen bes Papsttums zum sränfc. 
Staats* unb Kirchenrechte unter ben Karolingern, Breslau 1892, 122 ss. 

2 8 U. S t u 13, Die crigenfcirche als (Element bes mittelalterlicher* 
manischen Kirchenrechts, Berlin 1895. — A . S ö e r m i n g h o s s , Geschichte 
ber Kirchenoersassung Deutschlands im Mittelalter, Hannooer 1905, 
I84s„ 97 ss. 

8 



entsprechend der Anschauung und Sitte der kirchlichen An* 
stalten Jener Zeit, die ihre oon Königen erlangten Privilegien 
und Befitztitel möglichst gefestigt sehen mollten, hielt man es 
in Fischbeck für gut, steh von Äönig Heinrich II. eine Bestäti* 
gung und (Erneuerung der von Otto I. im 3<1hre 955 verliehe* 
nen Rechte ausstellen zu lassen. Zu diesem Zmecke mandte sich 
die Abtissin Alfheid an den Herrscher, der am 20.3uli 1004 zu 
Ohsen ihrem Wunsche entsprach. I n der dort ausgestellten Ur* 
kunde nahm Heinrich auf Bitten seiner Gemahlin Kunigunde 
die von Helmburg einst zu Fischbeck gegründete „canonica 
sanctirnonialiurn congregatio" samt allem ihrem derzeitigen 
und zukünftigen Besttze in seinen Äönigsschutz (in rnundibur-
dium et defensionem) und verlieh letzterem damit, mie es 
auch schon Otto I. getan hatte, die Rechtsstellung des Königs* 
gutes. Auch bestätigte er dem Stifte mit der Reichsunmittel* 
barkeit und Immunität die freie Wahl der Abtissinnen. Wohl 
kaum jedoch gestand er dem Stifte auch das Recht der freien 
Bogtsmahl zu: der dahinlautende Passus seiner nicht mehr im 
Originale vorliegenden Urkunde nämlich scheint ein spateres 
(Einschiebsel zu sein 2 7 . 

An dem Diplome Heinrichs verdient hervorgehoben zu mer* 
den, daß mir in ihm erstmals den Ramen einer Fischbecker 
Äbtissin erfahren. Wer aber mar die nach dem Totenbuche des 
Stiftes am 2.3uli 1017 verstorbene Alfheid? War ste mirk* 
lich die erste Vorsteherin des Stiftes (prima abbatissa istius 
loci), mie dies von dem sie Aelfheyd nennenden Rekrologium 
Fischbecks behauptet w i r d ? 2 8 Oder sollte nicht die Gründerin 
Helmburg .wenigstens eine Zeitlang, ehe sie nämlich die Lei* 
tung des Stiftes Hilmartshausen übernahm, Äbtissin in Fisch* 
beck gemesen sein? Und stand Alfheid (Aelfheyd) vielleicht in 
einem verwandtschaftlichen Verhältnisse zu Helmburg? War 
sie vielleicht sogar ihre Tochter, durch deren Wahl die Fisch* 
becker Äanonissen die Gründerin ihres Stiftes in Dankbar* 
kelt zu ehren gesucht hatten? 

Zu begrüßen märe es zmar, menn alle diese Fragen mit 
Sicherheit beantmortet merden könnten. Leider stnd jedoch 

2 7 MGDipl. III 101 n. 81. — 6 t u m p s n. 1390. 
2 8 3- 8- ^ ö h m e r, Fontes Rerum Germanicarum, Stuttgart 1843 

ff., IV 495, 498. 

9 



nur Vermutungen möglich. Diefe haben die Tatfache zu bes 
rückstchtigen, daß die (Errichtung der für die Ztvecke des Stiftes 
erforderlichen Baulichkeiten (Wohnungen, Äirche, Wirtschafte* 
gebciude usw.) mehrere 3<*hre beanspruchte, ebenso wahr* 
scheinlich auch der Zusammentritt einer genügenden Anzahl 
von Stiftefrauen. (Erst dann konnte man an die Wahl einer 
Äbtissin denken: vorher mar eine solche nicht notwendig. Alle 
Bau* und Werbearbeiten ruhten natürlich auf den Schultern 
Helmburgs, die anfanglich sicher auch die gesamte (Einrichtung 
ihres Stiftes zu überwachen, die Durchführung der aszetischen 
Lebensform zu leiten sowie die Verwaltung und zweckmäßige 
Verwendung der Stiftsdotation zu beaufsichtigen hatte. So 
war ste mit all ihrem Sinnen und Sorgen, mit all ihrer Ar* 
beitskraft und Arbeitszeit unermüdlich als „Stiftemutter" 
vorerst in ihrer ©ründung tatig 2 9 , bis ste endlich nach uns 
bekannter Zeit die Leitung derselben in die Hände einer #bs 
tissin legen konnte. 

War es nun Alfheid (Aelfheyd) gewesen, die als erste $tbs 
tissin an die Spitje des Stiftes gestellt worden war? Man hat 
gemeint, ste könne dies nicht gewesen sein: die Angabe des 
Fischbecker Rekrologiums finde weder in der oben erwähnten 
Äönigsurkunde vom 20. Jul i 1004 eine Stütje noch sei eine 
Amtszeit von 62 Sahren wahrscheinlich. Das Totenbuch habe 
ste nur deshalb als erste Sbtissin bezeichnet, weil man zur Zeit 
seiner ©ntstehung im 13. Sclhrhundert van keiner früheren 
Äbtissin mehr etwas gewußt habe 3 0 . 

©s ist zuzugeben: Alfheid wird kaum schon vom Sahre 955 
an bis zu ihrem Tode am 2. Sllli 1017 Äbtissin gewesen sein, 
auch wenn man annimmt, daß sie ein hohes Alter erreicht 
habe. Anders liegen jedoch die Dinge, wenn ste vielleicht erst 
etwa ein 3<1htzehnt später, als Helmburgs Tätigkeit in Fischs 
beck beendet war, ihr Amt angetreten hätte: mit ungefähr 20 
bis 25 Lebensjahren wäre sie demselben in dem Jungen, noch 
in seiner ersten Begeisterung stehenden Äonvente schon ges 

2 9 Nach H g n e c b , Geschichte bes Stistes gischbecfc 159 bemerkt bas 
gischbecfcer Neerologiurn unter bem 24. April: „obiit Domina Helm-
borch, mater familie"; B ö h m e r , Fontes Her. Germ. IV 497 hat 
unter biesem Datum aber nur „Jutta comitissa". 

8 0 So 2B. D i e fc a m p : SBeftf. Urlrnnbenbuch Suppl. 97 n. 597 
Reg. MGDipl. III 102. 
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wachsen gemefen3 1, zumal menn die Autorität Helmburgs als 
helfende Stütze ihr zur Seite gestanden hätte. Und dies mar 
vermutlich der Fall. Aller Wahrscheinlichkeit nach mar nüm* 
lich Aelfheyd die leibliche Tochter Helmburgs, eine Anficht, 
deren Berechtigung mir aus gewissen Namenseigentümlich* 
keiten in der Familie Helmburgs ableiten zu dürfen glauben. 
Wie u. a. B. A b 6 e hervorgehoben und bemiesen hat, hatten 
die ©ermanen bereits in den ersten Jahrhunderten ihrer ©es 
schichte bis etma zum elften Säkulum die Neigung, bei der 
Erteilung des Personennamens der Blutsverwandtschaft einen 
bestimmten Ausdruck zu verleihen und zmar dadurch, daß ste 
in dem neuen Namen einen Teil des Eltern* oder ©eschwister* 
namens miederkehren ließen 3 2. Abee hat diese These durch eine 
solche Menge von Beispielen vornehmlich aus den Fuldaer 
Älosterurkunden erhärtet, daß an der Richtigkeit derselben 
nicht gezweifelt werden kann. Mag nun auch die erste Silbe 
von Eigennamen bei der Neubildung der Namen von £in* 
dern, ©eschwistern und Enkelkindern nicht so häufig gebraucht 
worden sein wie die zweite, immerhin ist die Zahl der nach* 
weisbaren Beispiele auch hier groß genug, um sie zu einer 
einwandfreien Beweisführung in unserem Falle benützen zu 
können, 

3n diesem finden wir sowohl die Endstlbe wie die Anfangs* 
stlbe zum Ausdrucke einer Blutsverwandtschaft verwertet. Die 
Endstlbe: R i c * h a r d hatte man den einen Sohn genannt; 
die Endstlbe seines Namens benützte man bei der Benennung 
seines Bruders Eber*hard. Die Anfangsstlbe: Ric*perht 
hieß der ©emahl Helmburgs, N i e * hard der eine Sohn der* 
selben. Erfolgte hier nun die Namensbildung zweier Söhne 
im Anschlüsse an den Namen des Baters bzw. eines Bruders, 
dann berechtigt uns dies, auch bei dem Namen Ae l fheyd 
(angelsüchstsche Form!) eine Herübernahme der ersten Silbe 

3 1 Hathumob, eine ber Üöchter bes sächs. Herzogs ßiubols, rourbe 
schon mit 12 3ahren (852) zur Äbtissin bes von ihren (Eltern errichteten 
Stiftes Gandersheim gewählt unb gemeiht. G. H ü s s e r , Koroetjer 
Stubien, Münster 1898, 17 ff. 

3 2 B. $ lb£e , Die Namen ber Bermanbten unb Geschlechtsgenossen 
in ben Urfcunben bes Klosters gulba, 2. Slusl., Kassel 1893 (S.-2I. aus 
bem 3ahrbuche bes Bereins sür Orts unb Heimatbunbe in ber Graf-
schast Mark VI). Dortfelbft auch Literatur. 
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von A e l f d e h c (oder umgekehrt) zu erkennen und damit eine 
Blutsverwandtschaft, naherhin ein geschwisterliches Verhält* 
nis zwischen den beiden Persönlichkeiten gekennzeichnet zu 
fehen. War aber Aelfheyd eine Tochter Helmburgs, dann war 
sie entsprechend der Angabe des Rekrologiums stcher auch die 
erste Äbtissin von Fischbeck. I m (Sinklange mit der Sitte der 
Zeit, diese womöglich der Familie der Gründerin des Älosters 
bzw. Stiftes zu entnehmen 3 3, war sie vermutlich ohne Rücksicht 
auf ihre Sugend dazu gewählt worden und hatte zunächst 
wahrscheinlich unter dem tatkräftigen Beistande ihrer Mutter 
ihres Amtes gewaltet. Daß die oben genannte Urkunde £ö* 
nig Heinrichs II. dies nicht erwähnt, ist ohne jegliche Bedeu* 
tung. 

I m Sahre 1025 hatte stch ilönig Äonrad II. mit dem Stifte 
Fischbeck zu befassen. Als er im Ianuar in Corvey weilte, er* 
schien dessen Sbtifsin Abug (die unmittelbare Nachfolgerin 
Aelfheids?) bei ihm, legte ihm die früheren Äönigsnrkunden 
ihres der Gottesmutter und dem Täufer Johannes geweihten 
Haufes vor und bat um deren Bestätigung. Äonrad erfüllte 
ihre Bitte und erneuerte am 12. des genannten Monats auf 
Verwendung des Bischofs Sigebert von Minden, des Herzogs 
Bernhard (von Sachsen) und anderer Getreuen den könig* 
lichen Schutz, die Immunität unbeschadet der Rechte des Orts* 
vogtes, das freie #btissinnen*Wahlrecht, die Reichsunmittel* 
barkeit und die Festigkeit des Besttzstandes. Rach der Abug 
erteilten Urkunde war letzterer inzwischen in Hainanhusun 
(Hohnsen) von zwei auf neun Mansen angewachsen. Auch be* 
saß das Stift jetzt steben Mansen in Tundirin (Tündern £r . 
Hameln) sowie das ganze Dorf Hartingehusun (Wüstung 
Är. Linden) 3 4 . Ob diese Vermehrung des Besitzes durch fromme 
Schenkungen oder aber durch Ankauf zustandegekommen war, 
ist uns unbekannt. Jedenfalls hatte das Stift in der Zwischen* 
zeit eine günstige wirtschaftliche (Entwicklung genommen. 

8 3 3u Gandersheim, bem Stifte ber 2iubolsinger, folgten sich sogar 
bie brei Schmeftern Hathumob (f 874), Gerberga (t 896) unb dhristina 
(t 919) als Äbtissinnen. 3n bern oon Hoholt unb seinen Geschmistern 
errichteten Stifte Gesebe sollten mit Genehmigung König Heinrichs II. 
(MGDipl. III 109 n. 87) bie Äbtissinnen solange ber Grünbersamilie 
entnommen merben, als mürbige ©lieber berselben im Stiste oorhanben 
maren. 

3 * MGDipl. IV 16 n. 15, — S t u m p f n. 1868. 
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II. 
Bald nach dem Tode Äonrads II. (1039) begannen schwere 

Zeiten für die deutsche Äirche. Der Versuch seines Vor* 
gangers Heinrich II. (1002—24), die lothringische Reform 
in seinen Klöstern und Stiften zur Durchführung zu brins 
gen 3 5 , blieb ohne dauernden und nachhaltigen (Erfolg, und der 
bald einsetzende Jnvestiturstreit brachte religiöse Wirren und 
Schaden in das ganze Land, die stch nicht zuletzt in den kirchs 
lichen Anstalten bemerkbar machten. Wie im Reiche, in den 
(gemeinden und in den Familien lösten sich auch in diesen die 
festen Bande der Ordnung und des aszetischen (Ernstes, und 
Lebensstrenge, ©ewissenhaftigkeit, Zucht und Sitte gerieten in 
raschesten Verfall 3 6 . Dazu kam, zumal seit dem Beginne des 
zwölften Jahrhunderts, eine öffentliche Unstcherheit, die stch in 
Zügellostgkeit, Mord und Brandstiftung sowie in Vernichtung 
oder Verwüstung auch des kirchlichen ©igentumes äußerte und 
mancherorts sogar zu einer ©instellung des ©ottesdienstes 
führte. Ferner eine wirtschaftliche Rot, die stch in einem um 
ersättlichen Hunger der Laien nach kirchlichen ©ütern zeigte, 
die wohlhabenden Älöster zur lehensweisen Hergabe ihrer 
Ländereien nötigte und ste wegen des Richteinganges von 
Zinsen und Abgaben bisweilen an den Rand des Verderbens 
brachte37. So mußte zumal dann ein innerer und äußerer Vers 
fall der Klöster und Stifte eintreten, wenn unfähige oder 
leichtfertige Vorsteher an ihrer Spitze standen, die ihrer Stels 
lung nicht gewachsen waren oder mit den Freiheiten eines 
genußgierigen Weltlebens liebäugelten bzw. einem frivolen 
Zeitgeiste Opfer bringen zu sollen glaubten. 

Auch das Stift Fischbeck hatte damals ebenso wie das nicht 
weit von ihm links der Weser gelegene, um 959/65 von der 
edlen Frederuna und ihrer Schwester Jmma aus dem Bils 

3 5 G. M a t t h a e i , Die Klosteroolitib Kaiser Heinrichs IL, Diss. 
©öttingen 1877. — H i r s c h * B r e s l a u , 3ahrbücher bes beutschen 
Reiches unter Heinrich II, 2eiP3ig 1862 sf. 

3 6 Bgl. baruber A.Haucfc, Kirchengeschichte Deutschlanbs, 2eip-
zig 1898 ss., IIP 563 ss., 687 f., 692 s., 726, 772 f., 871 ff. 

3 7 Näheres in ber Chronica G f c h e h a r b s o. Aura (MGS3. VI 
242 ff.). Auch gulba, bas reichste aller beutschen Klöster, hatte bamals 
kaum ben nötigen Lebensunterhalt; seine Güter zumal im Mainsran-
frischen maren größtenteils oermüstet. 
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lunger ©rafengefchlechte gegründete Stift Äemnade bei Boden* 
toerder (£r. Holzminden) 3 8 sich der Verweltlichung nicht ver* 
schlössen, sondern den Menschlichkeiten des Lebens leider einen 
unerlaubten Tribut gezollt. I n beiden „rnonasteria regia" 
mar die Disziplin gesunken, die Afzese vergessen, das sittliche 
Leben locker und anstößig geworden. Dazu hatte das Stiftsgut 
durch eine schlechte Verwaltung solche Schaden und ©inbußen 
erfahren, daß (in Kemnade zumal) nicht viel mehr von ihm 
übrig geblieben war. Beide Stifte waren fo zu einem öffent* 
lichen Ärgernisse geworden, das schon bald die ©renzen des 
Wesergebietes überschritt und (stcher in der üblichen Auf* 
bauschung und Vergrößerung) auch den Äönigshof erreichte. 

Merkwürdigerweise suchten die Benediktiner von Corvey 
aus dem inneren und äußeren Riedergange der beiden ihnen 
benachbarten Stifte Ruhen zu ziehen. Mit der Begründung, 
die erforderlichen Reformen in ihnen vornehmen zu wollen, 
bemühten ste stch, dieselben in ihren Besttz zu bringen, um 
damit ihrer eigenen unter dem Abte Heinrich I. (1143—46) 3 Ö , 
einem Bruder des klösterlichen ©rafenvogtes Sigefrid von 
Rordheim, eingetretenen wirtschaftlichen Zerrüttung zu be* 
gegnen und durch eine Steigerung ihrer militärischen Lei* 
stungsfähigkeit im Reiche wiederum zu größerem Ansehen und 
politischem ©influsse zu gelangen 4 0, ©inen ©rfolg erzielten 
diese Bestrebungen, als Abt Heinrich I. wegen seines tyranni* 
schen und das Älostergut verschleudernden Regimentes am 
21. März 1146 von dem päpstlichen Äardinallegaten Thomas 
abgesettt worden war und sein Rachfolger Heinrich II. noch in 
demselben Sahre das Zeitliche gesegnet hatte. Damals, am 
20. Oktober 1146, wählten die' Äorveqer Mönche auf den 
Wunsch Äönig Conrads III. dessen als hervorragend tüchtig 

3 8 K. S t e i n a l t e r , Die Bau- und Kunftbenbmäler des Kreises 
Holzminden, Atolsenöüttel 1907, 369ff. — H o o g e m e g , Berzeichnis 
der niebersöchs. Klöster 74 s. bezeichnet Kemnabe irrigerweise als Be-
nebibtinerinnenfcloster, obschon MGDipl. III 464 n. 362 ausbrücfclich 
„sanctimoniales sub regula s. Benedicti viventes" genannt merben, bie 
sich nicht nach ber Aachener Regel richteten. Bgl. unsere Anm. 21. 

8 9 Bgl. über ihn W i b a I d i StabuI. ep. 34,36,37,50,84,126,133 ss., 
150, 165, 361, 364 (Sßh. 3 a s s e , Bibliotheca Rerurn Germanicarum I: 
Monumenta Corbeiensia, Berlin 1864, 112 f., 115,117 f., 128, 158, 203 f., 
209 ff., 231 ff., 274, 490, 493). 

*° Bgl. W i b a l d i ep. 34 ( 3 a f f £ , Bibl. Rer. Germ. I 113). 
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bekannten Bertrauten Wibald von Stablo 4 1 , der jedoch erst 
nach längerem Sträuben unter Beibehaltung seiner bisherigen 
Abtei die auf ihn gefallene Abtsmahl annahm und dann am 
12. Dezember von Konrad zu Weinheim in ©egenwart Kor* 
oeyer Mönche, des Bischofs Anselm von Haoelberg und des 
Kanzlers Arnold mit den Regalien seiner neuen Würde in 
aller Form belehnt murde 4 2. Schon bald nach seiner Ankunft 
in Korvey (18. Dezember) drangen seine Mönche in ihn, seine 
Stellung zum Könige auszunützen, sich von ihm die beiden 
reformbedürftigen Stifte Kemnade und Fischbeck schenken zu 
lassen und damit einen vergeblich gehegten Wunsch seiner Bor* 
gänger endlich in Erfüllung zu bringen 4 3. Wibald folgte ihrem 
Rate und trug dem Könige, als er am 30. Januar 1147 in 
Fulda mit ihm zusammentraf, sein Anliegen vor. Anfänglich 
aber fand er bei demselben kein ©ehör und Entgegenkommen. 
I n Anbetracht der Dienste, die ihm Wibald schon geleistet 
hatte und weiterhin noch leisten sollte, somie gegen die Zl1* 
sicherung einer namhaften ©eldsumme (zehn Mark) aus dem 
Klosterschatze, die nach dem Kreuzzuge ie nach den Zeitverhält* 
nissen und den Bedürfnissen des Reiches noch erhöht werden 
sollte, gewährte ihm Konrad jedoch schließlich die Bitte und 
verschenkte die beiden Stifte einstweilen an Korvey 4 4. Die 
rechtskräftige Belehnung und Beurkundung verschob er dabei 
auf den bereits für Mitte März anberaumten Reichstag zu 
Frankfurt. Einstweilen ließ er als Borakt nur eine Belehnung 

4 1 3- S a n s s e u , SÖibalb o. Stablo u. Koroeq, Münster 1854. — 
2. M a n n , SBibalb, 2lbt o. Stablo u. Korver) nach seiner polit. £dtig-
fceit, Diss. Halle 1875. — B. D e n k e r , 3ur Beurteilung ber «Politik 
SBibalbs o. Stablo u. Koroeq, Diss. Breslau 1900. — H . R a t s c h e h : 
Mitteilungen bes 3usiituts sür Österreich. Geschichtsforschung 1928 (Erg.* 
Bb. X 2. — Das Datum ber (Erroählung SÖibalbs in Koroer) (20. Ofct. 
1146) ist aus 3 a s s e, Bibl. Rer. Germ. I 50 5lnm. 1 zu ersehen. 

4 2 3 a s s e , I 75, 240 ss. (ep. 150). — S B . B e r n h a r b i , 3ahrbücher 
ber beutschen Geschichte unter Äonrab III., ßeipzig 1883, 507. 

4 3 3 a s s e I 54 s. (Chronogr. Corb.), 116 (ep. 36). — B e r n h a r b i , 
Konrab III., 555. 

4 4 (Er behanbelte sie nach bem Nechte ber monasteria regia: Kern* 
nabe mar ein solches burch Kommenbation b. h. burch sreimillige Stel-
lung unter Königsschufc. Bgl. MGDipl. III 109 n. 87. — 20 e r m i n g -
h o s s , Kirchenoersassung Deutschlanbs I 97. 
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mit einem kostbaren Ringe stattfinden, den er nach Äorvet) 
übersandte4 5. 

Der von Wibald mit dem Äönige abgeschlossene Handel 
berührt eigentümlich, ©r zeigt nicht nur, wie sehr die Herr* 
scher auf eine Mehrung der politischen Treue und ßeistungss 
fahigkeit ihrer Prälaten bedacht waren, sondern läßt auch 
erkennen, von welcher Herrschsucht jene Sbte der Reichsklöster 
bisweilen erfüllt waren, die den Bischöfen an Macht und 
Ginfluß möglichst gleichgestellt sein wollten. Daß ste stch bei 
diesem Bestreben gelegentlich sogar an Frauenklöstern ver* 
griffen und zur Befriedigung ihres Machthungers vor einer 
Unterdrückung derselben nicht zurückschreckten, zeigt uns einen 
rückstchtslosen (Egoismus, der kalten Herzens seine Wege ging 
und stch dabei zu verschaffen suchte, was der Verwirklichung 
seiner Pläne und Abstchten förderlich zu sein schien. Leider 
war ein solches Vorgehen möglich auf ©rund des schon früher 
( 6 . 8) erwähnten fränkischen ©igenklosterrechtes, nach dem 
die „monasteria regia" (Eigentum der Äönige waren, die 
Über dieselben wie Über jedes andere Ärongut nach freiem 
Belieben zu verfügen vermochten. Dieses Äönigsrecht hatte 
auch Abt Wibald stch zunutze gemacht um stch van Äonrad III. 
die Stifte Kemnade und Fischbeck schenken zn lassen, die nach 
seinem und seiner Mönche Urteile dem heruntergekommenen 
Äorveij eine Auffrischung des verblaßten ©lanzes sowie eine 
neue Wohlhabenheit bringen zu können schienen. 

3n der Freude Über seinen ©rfolg hatte Wibald schon vor 
dem Tage in Frankfurt nichts eiligeres zu tun, als von den 
beiden ihm zugesprochenen Reichsstiften Besitz zu ergreifen. 
Auf ©rund eines königlichen Mandates, das ihm ein Bote 
Conrads überbracht hatte, gelang ihm dies auch in Kemnade; 
in Fischbeck jedoch widersetzten sich ihm Ministerialen des 
Obervogtes von Kemnade und Fischbeck, des Sachsenherzogs 
Heinrich, und des Vogtes von Fischbeck, des ©rafen Adolf von 
SchaumburgsHolstein, die auf der Schaumburg stationiert was 
ren. S ie erklärten, eine Besetzung des Stiftes Wibald erst 
dann gestatten zu können, wenn eine Anweisung ihrer Herren 

4 5 „Anulurn gemmario lapide condecorosum ad nos transmisit": 
Chron. Corb. (3 a f s i I 55). 
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bei ihnen eingetroffen fei. Solange müsse dieser alfo von fei* 
nem Borhaben abstehen. Auch der Bischof Heinrich von Min* 
den trat Wibald entgegen und schickte Äappenberger Mönche 
nach Fischbeck, als dieser zur Ummandlung des Stiftes in ein 
Männerkloster einige seiner Äorveyer Mönche nach Kemnade 
entsandt, die Stiftsfrauen auf andere Häuser verteilt und 
deren Äirchenschatz an sich gebracht hatte 4 6 . S o mar also Wi* 
bald eine Besttzergreifung von Fischbeck unmöglich gemacht 
morden, und es hatte stch, mie er erkennen mußte, eine Oppost* 
tion gegen den Schritt des Äönigs gebildet, die in irgend* 
einer Form vermutlich auch auf dem Frankfurter Tage zum 
Ausdrucke kommen mußte. Gin Äampf um Fischbeck (und 
Kemnade) schien also bevorzustehen. 

I n Frankfurt, mo der Äönig seit dem 13. März 1147 eine 
der Bedeutung der geplanten Verhandlungen und Beschlüsse 
entsprechende Anzahl von Reichsfürsten geistlichen und melt* 
lichen Standes um stch sah und megen des bevorstehenden 
Äreuzzuges auch den Abt Bernhard von (Elairvaux begrüßen 
konnte, trat diese Opposttion mider (Ermarten nicht schroff in 
die (Erscheinung. Als die Verschenkung der beiden Stifte hier 
zur Sprache kam, entschied das eingesetzte Fürstengericht unter 
Billigung Bernhards von (Elairvaux, daß kleinere Reichs* 
klöster, die zu keinen Leistungen an das Reich verpflichtet ma* 
ren, rechtsgültig an größere verliehen merden könnten 4 7. In* 
folgedessen mnrde bestimmt, daß die beiden Stifte Kemnade 
und Fischbeck in gleicher Weise als (Eigentum an das Äloster 
£orve9 fallen sollten, mie diesem bereits seit langer Zeit die 
kleinen Abteien (Eresburg, Meppen und Visbek (£r . Vechta) 
gehörten. Dabei sollte das Pachtverhältnis Corveys zum 
Reiche unverändert bleiben und demselben megen der Ver* 
größerung seines Besttzes keine neue Last aufgebürdet merden. 
Alsdann nahm man nochmals den Akt der Übergabe der bei* 
den Stifte durch die Überreichung des Ringes vor, und zmar 
Über den Reliquien des hl. Martgrers Vitus, die der Propst 

« Chronogr. Corb. (3 a f f i I 55 ff.). 
4 7 „Si possent dari legitime cellule regales regali et maiori eccle-

sie, de qua et regnum sumeret nonnulla obsequia, cum et de minoribus 
preter nominis solam gloriam nulla provenirent regno profutura": 
Chron. Corb. ( 3 a f f e l 58). 

2 Snedersädjf. Jahrbuch 1941 17 



Adalbert eigens zu diesem Zwecke von Äorvey mitgebracht 
hatte. Borgenommen wurde die traditio durch den als Stell* 
vertreter des Königs fungierenden Pfalzgrafen Hermann bei 
Rhein. (Ss empfing ste Abt Wibald und der Markgraf Albrecht 
von Brandenburg, der den abwesenden Äorvetjer Bogt Her* 
mann von Winzenburg vertrat. Samtliche Mitglieder des 
Fürstengerichtes hatten dieser Berschenkung und Übereignung 
der Stifte zugestimmt. Sinzig und allein von dem Fischbecker 
Bogte ©raf Adolf von SchaumburgsHolstein war derselben 
widersprochen worden, dieser Widerspruch hatte Jedoch keinerlei 
Anklang und Beachtung gefunden4 8. Die Urkunde, die man 
dann über die Schenkung ausstellte, schilderte ausführlich den 
Akt der Übergabe 4 9, verschwieg aber wohlweislich den ablehs 
nenden Widerstand, dem die Berschenkung seit dem Tage von 
Fulda nicht zuletzt seitens des Sachsenherzogs Heinrich des 
Löwen ausgesetzt gewesen war. 

Letzterer hatte mit seiner Mißbilligung der Schenkung nies 
mals zurückgehalten. Wie wir bereits sahen, hatte er nach dem 
Tage von Fulda Wibald daran gehindert, von Fischbeck Bes 
stÖ 311 ergreifen; jetzt suchte er auch Kemnade dem Abte streitig 
zu machen. Wohl auf sein Betreiben hin hatte der Fischbecker 
Bogt ©raf Adolf in Frankfurt gegen die Übergabe der Schens 
kung gestimmt und nach der vom Fürstengerichte beschlossenen 
Übergabe, der stch der nicht zu ihm gehörende Herzog nicht 
hatte widersetzen können, trat auch der Bogt von Kemnade 
Dietrich von Ricklingen immer schroffer gegen die Äorveyer 
Mönche auf. Rachdem er zuvor die Liten des Stiftes zum Uns 

4 8 Bgl. auch B e r n h a r b i , Konrab III.. 556 f. — 5ß. K e h r : Neues 
Archio 1890 XV 371. Seit 1110 besaften bie Grasen o. Schaumburg auch 
bie Grasschast Holstein. 

4 9 Den Urfcunbentest s. u. a. bei M a r t e n e s D u r c t n b , Veterurn 
scriptorurn et monurnentorurn amplissima collectio, Sßaris 1724 ff.. II 
602. — S ö i l m a n s - ^ h U i p p i : Die Kaiferurkunben ber Sßrooinz 
ASestfalen, Münster 1867 sf. II 302 n. 225. Die Schenkungsurkunde liegt 
in 3rüei Ausfertigungen oor. (Jn ber einen schenkt Konrab III. ßernnabe 
unb gischbedt ( S t u m p f n. 3544), in ber anderen ist nur oon einer 
Berschenkung Kemnabes bie Nebe ( S t u m p f n. 3543). — K e h r : 
Neues Archio 1890 XV 365 ff. mies nach, baft lefetere eine erft 1151 zu-
ftanbe gekommene Neuausfertigung ber erfteren ift, bie ber Sage ber 
Dinge in ben Sahren 1150 unb 1151 Rechnung trug. Bgl. bazu auch 
Mitteilungen bes gnftituts für öfterreich. Gefchichtsforfchung 1891 XII 
602 ff. (2h. 3 l g e n), 1892 XIH 626 ff. (K e h r). 
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gehorsame gegen Weifungen des von Wibald dortfelbst ein* 
gesetzten Propstes aufgefordert hatte, befahl er jetzt auf das 
©eheiß Heinrichs hin dem Propste und feinen Mönchen, die 
Klosterräume von Kemnade sofort zu oerlassen5 0. S o schien 
stch der Kampf zwischen dem Herzoge und dem Abte immer 
mehr zuzuspitzen und zu oerschärfen, und die ganze Schenkung 
verlor damit an Wert, Sicherheit und Bedeutung. 

Wibald befand sich auch in anderer Hinstcht in einer miß* 
lichen und eigentumlichen Lage. Um die beiden Stifte als 
Inkorporationen seiner Abtei betrachten zu können, bedurfte 
er der Zustimmung und ©enehmigung des Papstes Eugen III. 
(1145—53) 5 1 , der bereits darüber ungehalten mar und ver* 
ärgert sein mußte, daß Wibald ohne sein Wissen und ohne 
seine Erlaubnis zu der Abtsmürde von Stablo noch die von 
Korvey angenommen hatte. Hatte dieser da Aussicht, sein 
brennendes Verlangen jemals erfüllt zu sehen und zu einem 
auch kirchlich anerkannten Besttze der beiden ihm geschenkten 
Stifte zu gelangen? 3hm die ersehnte und erforderliche dop* 
pelte päpstliche Bestätigung zu verschaffen, wandte sich deshalb 
Konrad III. noch im März 1147 mit einem empfehlenden 
Briefe an Eugen, zu dem Wibald als königlicher ©esandter 
nach Frankreich gegangen mar 5 2 . Auch die Korveyer Mönche 
schrieben an den Papst, versicherten diesem die Rechtmäßigkeit 
der Wahl ihres neuen Abtes und schilderten die Reform* 
bedürftigkeit der beiden ihnen vom Könige geschenkten Stifte, 
in denen Wibald mit stchtlichem Erfolge Zucht und Ordnung 
wiederum herzustellen suche53. Trotz dieser und anderer 
empfehlenden und aufklärenden Schreiben jedoch sah stch 
Eugen in keiner Weise zu einer sofortigen Entscheidung und 
Stellungnahme veranlaßt. Er schob eine solche vielmehr zö* 
gernd hinaus und erst am 22. Juni 1147 bestätigte er zu 

5 0 Chron. Corb. (3 a f f i I 59 f.). — K e h r : Neues Slrchio 1890 XV 
372 

" Haucfc, Kirchengeschichte Deutschlands IV2 159 ss., 184 ff. — 
20. Neich e r t , Das Berhältnis Sßapst (Eugens III. zu ben Klöjtern. 
Diss. Greifsraalb 1912. — H. G l e b e r, Sßapst (Eugen III. mit besonderer 
Berücksichtigung seiner polit. Sätigfceit, 3ena 1936. — H. K. M a n n , 
Lives of the Popes in the Early MiddIe Ages, Conbon 1902 ff., IX 
127 ff. 

5 2 Ep, 34 (3af fS I 112 ff.). 
5 3 3 a f f e I 114f. ep. 36. 
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Meaux die Wahl Wibalds zum Abte von Corvey, nachdem er 
sich noch (Ende Marz in Dijon ablehnend verhalten hatte. 
Die nachgesuchte ©enehmigung der Schenkung indessen ver* 
weigerte er, vermutlich auch auf die Beschmerdefchrift hin, die 
ihm von den Stiftsfrauen von Kemnade und Fischbeck Ubers 
reicht morden mar. Seine ©ereiztheit mar fo groß, daß einige 
kardinale den Boten Wibalds erklarten, ste sollten froh sein, 
daß ©ugen die Schenkung nur unentschieden gelassen und nicht 
als rechtsungültig verworfen habe 5 4 . Bei dieser seiner abs 
wartenden Haltung blieb er auch, als Wibald im Herbste 1147 
seine Bitte um Bestätigung der beiden Stifte wiederholte und 
durch zahlreiche Schreiben ihm befreundeter ©eistlichen und 
weltlicher ©roßen eine ihm günstige päpstliche ©ntscheidnng 
endlich herbeiführen zu können hoffte 5 5. 

Bielleicht gerade durch diese ©mpfehlungsschreiben wurde 
©ugen in seiner Zurückhaltung noch bestärkt und zwar wegen 
ihrer Beurteilung der Zustände, die in den beiden Stiften 
herrschen sollten. Äonrad III. hatte im März 1147 dem Papste 

0 4 „In presentia episcoporurn et ornnium cardinalium (Eugenius) 
adiudicavit et concessit, ratam esse electionem in vos factam, et hoc 
magis ex dispensatione, sicut ipse testabatur, Romanae aecclesiae 
quam aliqua auctoritate": Bries bes Mönches Heinrich o. Stablo an 
SBibalb ( 3 a s U I 123ff. ep. 46). — B e r n h a r b i a.a.O. 686, 559. 
über bie Berstimmung bes Papstes megen ber oon SBibalb ohne seine 
vorherige Genehmigung angenommenen Koroeger SBahl vgl. ep. 35 
O a s f c I 114). 

5 5 B e r n h a r b i , Konrab HL, 696 meint, SBibalb habe seinen 
greunben bas Konzept ber (Empfehlungsschreiben sertig zugeschidkt, so 
Safe sie basselbe nur abzuschreiben unb abzusenden brauchten. Dies ist 
zu meit gegangen. Skizzen ober Direktiven jeboch bürste er ihnen in 
Anbetracht ber stilistischen Anklänge gegeben haben. — Nach (E. K l e -
b e l : 3ahresberichte für beutfche Geschichte 1932 VIII 358 haben mir 
in unserem Aufsahe über bie gulbaer Abtsmahlen bes 3ahres 1143 
(Hist. 3ahrbuch 1932 LII 184 ff.) „bie aufterorbentlich naheliegende Ber-
mutung" nicht in Betracht gezogen, bafe SBibalb auch in gulba gemählt 
merben mollte. Da eine solche SBahl einen noch stärkeren SBiberstanb 
als bie in Karvea bei Sßapst (Eugen E gesunden hätte, hat SBtbalb 
ein solches B e s t r e b e n sicherlich fern gelegen. SBir konnten mithin 
barüber hinmeggehen. Höchstens konnte SBtbalb ber fttue SBunfch 
beseelen, auch an ber Spifte bes bamals einflußreichsten, angesehen-
sten unb (scheinbar) mohlhabenbsten beutschen Klosters zu stehen unb 
bamit eine ganz ungewöhnliche Macht in seiner Hanb zusammen-
zuballen. Dieser SBunsch konnte natürlich ebenfalls nie (Erfüllung fin-
ben. So begnügte er sich 1148 bamit, seinen Korveger Propst Abalbert 
als Abtskanbibaten in gulba in Borschlag zu bringen. Dieser murbe 
von ben Mönchen jeboch abgelehnt (ßübeck a.a.O. 1932 LII 2 0 1 s . ) . 
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erklart, die Stifte feien so zuchtlos und zerrüttet, daß man von 
der Lebensführung ihrer Insassen lieber schmeige als spreche, 
©r miederholte damit mohl nur das, mas er von Wibald ge* 
hört hatte. Die Korveyer Mönche versicherten Eugen um die* 
selbe Zeit, das Verharren beider Stifte in ihrer schlechten 
Lebensführung sei Augen und Ohren aller Religiösen schon 
lange anstößig. I n einem Schreiben an den papstlichen Kanz* 
ler ©uido aber bemerkten sie, das sündhafte Treiben der Ka* 
nonifsen habe alles Klosterleben in Sachsen in Verruf und 
Verachtung gebracht56. I m Herbste 1147 sodann hatte König 
Heinrich, der unmündige Sohn Konrads III . 5 7 , dem Papste 
geschrieben, sein Vater habe Wibald die kleinen Abteien Kem* 
nade und Fischbeck geschenkt, damit das Ordensleben wiederum 
in ihnen aufblühe, das verschleuderte Stiftsgut aufs neue zu* 
fammengebracht und so ein unabwendbarer Untergang der 
beiden Stifte verhütet werde. Bischof Bernhard von Hildes* 
heim sprach stch damals nur über Kemnade ans und mußte 
von ihm zu sagen, daß sein aszetisches Leben sehr vernach* 
lassigt sei und daß seine Äbtissin Iudith, die stch in kirchlichen 
Kreisen keines guten Rufes erfreue, nach ihrer Absetzung (im 
Frühjahre 1146) das Stiftsgut an leichtfertige Menschen ver* 
schleudert und an Ritter zu Lehen gegeben habe 5 8 . Herzog 
Heinrich der Löwe, der stch inzwischen Wibald vorübergehend 
etwas genähert und auf ©eheiß Konrads nach formellem Ver* 
zichte auf die Vogtei über Kemnade diese dann von Wibald 
zu Lehen genommen hatte 5 9 , wußte, daß Judith nach ihrer 
Absetzung mehr als hundert Mausen ihres Abteigutes an ihre 
Anhänger und Liebhaber (arnatores) zu Lehen ausgetan habe, 
©raf Hermann von Winzenburg, der Korveyer Klostervogt, 
schrieb sehr vorsichtig und ließ dabei keinerlei Schatten auf 
das sittliche Leben der Kemnadener und Fischbecker Kanonissen 

6 6 Ep. 34, 36, 37 ( 3 a s f e I 112ff., 114ff. 117f.). 
5 7 Näheres über ihn bei B e r n h a r b i a.a.O. 557f., 682f., 700ff., 

723 ff., 796 ff. ufro. Heinrich mar im März 1147 kurz oor bem Kreuz» 
zuge feines Baters zum Könige gemählt unb gekrönt morben, starb 
aber schon 1150. 

6 8 3 a s s i I 144 f., 145 f. ep. 68, 69. 
5 9 3um bonigl. Manbate (ep. 30 3 a s f e I 107), nach bem Herzog 

Heinrich auf bie Ober-Bogtei über bie beiben Abteien verzichten sollte, 
ogl. K e h r : Neues Archiv 1890 XV 372 f. 
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fallen 6 0 . Um fo schärfer sprach stch Abt Hermann von Flecht* 
dorf aus. Gr behauptete, in den beiden Äanonissenstiften habe 
man nicht dem Dienste Gottes, fondern der Äurzmeil des 
Bordells obgelegen und die Äbtissin von Kemnade, ihrem 
Wefen und Alter nach noch ein Junges Mädchen, habe nach 
ihrer Abfetzung mehr als hundert Hufen ihres Älostergutes 
an ihre Liebhaber zu Lehen gegeben. Schon früher aber habe 
ste megen ihres schlechten Lebensmandels und megen ihrer an* 
stößigen Beförderungen zur Äbtissin alle Ordensleute des fach* 
fischen Landes gegen stch aufgebracht61. Abt Wizelin von St. 
Blastus in Rortheim nannte die Äbtissin Iudith eine in jeder 
Hinsicht tadelnsmerte Frau, die das Stiftsgut an ihre Lieb* 
haber verschmendet habe. Der Abt von Grevenkerken bezeichnete 
die beiden Stifte als Stätten, an denen noch kurz zuvor stttliche 
Schändlichkeiten getrieben morden seien, indes Abt Werner 
von Amelunxborn nur von Kemnade dem Papste zu sagen 
mußte, daß hier das religiöse Leben darniedergelegen habe 
und daß hier von der abgesetzten Äbtissin, einer übel be* 
leumundeten Person, (Einkünfte und Besitzungen mit leicht* 
fertigen Menschen durchgebracht bzm. an Ritter und Liebhaber 
zn Lehen ausgegeben morden seien 6 2. 

6 0 Ep. 70, 71 (3 a f f e I 146 f.). SSas ist unter ben in ben empfeh-
lungsschreiben mieberholt genannten „amatores" Sudiihe 3u oerstehen? 
©icher hatte man hier bas SBort in einem sür eine Stistssrau ehren-
rührigen, menn auch oielleicht nicht gerabe erotischen Ginne gebraucht. 
Objektiv hatte es sich wahrscheinlich nur um Abelige gehanbelt, bie 
unter Sudiths Billigung bieser zur (Erlangung oon Stistsleh'en stark 
ben Hos gemacht uno sich bamit zugleich beren Gunst ermorben Ratten, 
über ben fianb- unb fiehenshunger gerabe ber bamaligen 3ett o9l-
K . ß a m p r e c h t , Deutsches SBirtschastsleben im Mittelalter, fieipzig 
1886, I 862ff., 1506ff. — N. © c h r ö b e r , ßehrbuch ber beutschen 
Nechtsgeschichte, 5. Aufl., Ceipzig 1907, 453 f. Die erfolgreich mit Sehen 
bebachten amatores 3ubiths finben fich aufgeführt bei 3 a f f e I 155 
ep. 82. Herzog Heinrich b. fiöme, ber leer ausgegangen mar, fprach ep. 
70 (I 146 f.) vermutlich nur aus Bestimmung von amatores, 

6 1 ) ..Kaminada ac .Visbicke, ubi non divina servitia set lupanarium 
Iudubria prius exercebantur in tantum, ut Kaminatensis abbatissa, 
femina et conversatione et etate iuvencula, amatoribus suis post sui 
depositionem de reditibus ecclesiae illius plus quam ad centum mansos 
in beneficio concesserit, cum ante depositionem suam pessima con­
versatione et irreligiosa promotione . . . omnes religiosos viros nostrae 
terrae contra se excitaverit": ep. 72 ( 3 ä f f e I 147f.). 

6 2 3 a f f e I 148 ff., ep. 73, 74, 75. „In duobus monasteriis femina-
rum, Kaminada scilicet et Visbicke, • . . paulo ante spurcitiae turpes 
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Für Eugen III. tvaren diese Angaben und Urteile der 
Empfehlungsschreiben bei einer vergleichenden Zusammen* 
haltung zumal stcher sehr aufschlußreich und wertvoll. Aus 
ihnen ergab stch hinstchtlich der gegen die beiden Stifte vors 
gebrachten Anklagen und Beschuldigungen einwandfrei eigene 
lich nur, daß in ihnen das religiöse Leben darniedergelegen 
hatte und ihr Abteigut infolge von Mißwirtschaft teilweise 
verlorengegangen war. E i n s i t t l i c h a n s t ö ß i g e s u n d 
t a d e l n s w e r t e s T r e i b e n d e r Ä a n o n i s s e n v o n 
Fischbeck d a g e g e n l i e ß sich a u s d e n B r i e f e n u n d 
i h r e n U r t e i l e n i n k e i n e r W e i s e e r s e h e n : ganz 
mit Unrecht waren sie in diesem Punkte mit denen von £ems 
nade auf eine Stufe gestellt worden. Bei letzteren lagen aller* 
dings schwerwiegende Anklagepunkte vor. Diese betrafen jedoch 
auch hier nicht den ganzen Äonvent, sondern ausschließlich 
seine Äbtissin 31rt>ith63, die stch schlimmer Berfehlungen hin* 
stchtlich ihres Stiftsgutes schuldig gemacht und im Berkehre 
mit Adeligen ein sehr freies und würdeloses, lebenslustiges 
und anstößiges Benehmen an den Tag gelegt hatte. Daß jedoch 
auch bei ihr die Empfehlungsschreiben für Wibald zum Teile 
starke Übertreibungen und deshalb unwahren Älostertratsch 
enthielten, ergab stch z.B. schon aus einem Bergleiche der 

colebantur": so ber Abt oon Greoenkerken (ep. 74). Noch 1149 bemerkte 
infolge sehr einseitiger unb tenbenziöser Unterrichtung Konrab III. bem 
Bischose oon Minben. im Hinblicke aus bie Religion somie aus bie 
Mahnungen bes Bapstes (Eugen habe er eine SBieberherstellung bes Or-
benslebens erstrebt in jenen beiben Stiften, „de quorum turpi et in-
famissima conversatione non solum eadem provincia sed etiam regnum 
nostrum offendebatur" (3 a f f e I 307 ep. 187). 

6 3 3ndith aus bem gräfl. Haufe NortheimsBoqneburg mar zunächst 
Äbtissin bes fchon balb nach feiner Grünbung unb Berschenkung an 
ben Bischof Huzmann o. Sperjer (1075) nach ber Regel Benedikts 
lebenden Kanoniffenftiftes (Eschroege (Dersch, Heff. Klofterbuch2 20 
f. 3-®d)miucfee • Seiische sür hess- Geschichte u. Landeskunde 1854 
VI 217 ff.), bann kam sie nach Kemnabe unb oon hier nach ihrer Ab* 
fefeunö unb Bertreibung in gleicher Söürbe an bas ^anoniffenstift Ge* 
seke (Kr.fiippstabt). — B e r n h a r b i a.a.O. 553 scheint anzunehmen, 
sie habe bie brei Stiste gleichzeitig in ihrer Hanb gehabt. — Nach 
S a s s e I 246 ep. 150 hatte sie 1149 raeber bie Sßeihe einer 3uu9sran 
noch einer Äbtissin empfangen. 3u ep. 201 erklärte SBibalb bem Könige: 
„(Judith) abbatissa dici nec debet nec potest, pro eo quod nec in 
sanctirnonialern nec in abbatissarn ab ullo episcopo velata vel con-
secrata fuit et professionis suae habiturn tociens in nigrurn et can-
didurn rnutat et abicit" (3 a s s e I 320). 
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Briefe des Bischofs von Hildesheim und des Korveyer Kloster* 
grafen mit jenen der Äbte von Flechtdorf und ©revenkerken, 
die zmeifellos schlimmste Bergröberungen und Verfälschungen 
des objektiven Tatbestandes enthielten. 3e weiter stch eben die 
Kemnade und seine Äbtissin betreffenden üblen Rachreden 
verbreitet hatten, um so mehr hatten ste nach dem nun einmal 
in Verleumdungen liegenden ©esetze an Wahrheitsgehalt ver* 
loren, an Aufbauschungen jedoch, an Zutaten und an Aus* 
geburten einer dichtenden Phantasie gemonnen. 

I m übrigen, fo mußte sich Eugen III. angesichts des in den 
Empfehlungsschreiben so fehr gerühmten erfolgreichen Reform* 
eifers Wibalds sagen, konnte der innere Verfall in Fischbeck 
nicht besonders schlimm gemesen sein, menn die Korveyer 
Mönche schon innerhalb eines Söhres den stcher meit schlim* 
meren in Kemnade beseitigt haben sollten 6 4. Vielleicht mar er 
sogar meniger schlimm und umfangreich gemesen als jener, den 
Wibald in Korvey angetroffen hatte 6 5 . Und menn andererseits 
die Äbtissin Judith erst nach ihrer etma im März 1146 er* 
folgten Absetzung unrechtmäßig über ihr Stiftsgut verfügt 
und ihre Abtei längst vor der Wahl Wibalds zum Abte von 
Korvey verlassen hatte, marum mar dann eigentlich 1147 eine 
Verschenkung der b e i d e n Stifte an Korvey noch erforderlich 
gemesen? Konnte eine Reformarbeit in ihnen wirklich nicht 
ohne eine solche Verschenkung geleistet werden? ©eschah die 
Übereignung gleichwohl, dann mußte ste notwendig aus einem 
anderen ©runde und zu einem anderen Zmecke erfolgt sein, 
nämlich zur Befriedigung persönlicher und politischer Jn* 
teressen. Von König Konrad III. war dies ja auch ausdrücklich 
zugegeben worden. Hatte er doch im März 1147 in vorschneller 
und unüberlegter Offenheit Engen geschrieben, die Verschen* 

6 4 Bollenbet erscheint bie Nesorm gischbecfcs 3 a s s e I 146, 150 (ep. 
69, 70, 74, 75), noch unfertig allerbings ep. 71, 72, 73 ( 3 a f f e I 147ff.). 
Sluffallenb ist es, baß sich bei SBibalb eine ftifchbecfter tfbtifftn nicht 
mit Namen genannt finbet. Ob beren Slmt zu Beginn ber 3nristig* 
betten unbesetzt mar bzro. seltsamerweise geflissentlich nicht besetzt 
murbe, ober ob bie zeitige Äbtissin (megen ihres alters ober megen 
einer Berrnanbtschaft mit Äbtissin 3ubith) sich oöllig untätig oerhielt? 
Über bie gischbedier Äbtissinnen ogl. (L g. M o o n e r : 3eitschrist für 
hess. Geschichte u. ßanbeshunbe 1854 VI 293 ff. 

6 5 Der innere unb äußere Bersall Koroeqs bei SBibalbs Slnfcunst 
finbet fich u. a. ep. 34, 36, 37 (3 a f f i I 113,115,117 f.) zugegeben. 
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kung der beiden kleinen Abteien solle Corvey eine Vermehrung 
seines Ansehens und seiner Wohlhabenheit bringen und durch 
die (Einbeziehung des für das Reich bisher unfruchtbaren Fisch* 
becker und Äemnadener Besitzes in sein Älostergut zugleich 
eine Steigerung seiner militärischen und politischen Leistungs* 
fahigkeit herbeiführen66. 

Dies maren also die mahren und eigentlichen ©runde der 
Übereignung Kemnades und Fischbecks an Äorvet) gemesen: 
zur Hebung seines Ansehens und seines Reichtums hatte der 
©goismus Wibalds und seiner Mönche die Schenkung gefors 
dert und zur Mehrung der staatlichen Leistungsfähigkeit £ors 
veys hatte die Staatsräson Conrads III. sie bewilligt. Papst 
©ugen hatte dies sicherlich bald erkannt. Sollte er nun an die* 
sem bei dem Könige staatskirchenrechtlich allerdings einmands 
freien, bei Wibald jedoch durch nichts gerechtfertigten Bors 
gehen gegen die beiden Stifte stch beteiligen und durch eine 
Sanktionierung der Berfchenkung eine Beleidigung der beis 
den Abteien somie eine Vernichtung ihrer Besttzrechte guts 
heißen? Bielleicht kannte er auch den Inhalt des zwischen Wis 
bald und Conrad getroffenen Abkommens, nach dem Äorver) 
an Äreuzzugssteuer bei Borausbezahlung in ©eld zehn Pfund, 
anderenfalls aber an Äriegssteuer für diese Summe eine den 
Zeitverhaltnissen und Beschaffungsmöglichkeiten entsprechende 
Fouragelieferung6 7 entrichten sollte 6 8. Möglicherweise hatte er 
ferner in ©rfahrung gebracht, daß die während seines Aufents 
haltes in Meaux dortselbst im 3uni 1147 von Anhängern der 
Äbtissin 3udith ausgestreute Behauptung, Wibald habe für 
die Berschenkung von Kemnade und Fischbeck dem Könige den 

M „Quatinus in Corbeiensi rnonasterio . . . debiturn regni serviciurn 
ad delensionern sanctae Dei ecclesiae exinde paratius et auctius ex-
hibeatur... et abbatia in ternporibus huius abbatis honore et diviciis 
per nos augeatur": 3 a f f e I 113 ep. 34. Natürlich hatte man babei oon 
vornherein an eine Ummanblung ber beiben Stifte in Männerhlöster 
gebacht. 

«7 „Pastus" bebeutet allerbings zunächst bie Ausnahme unb Ber-
fcvstigung (A|$ung, Gastung) bes Königs unb seiner militärischen Beglei-
tung ( S c h r ö b e r , Deutsche Nechtsgeschichte5 205). Hier ist jeboch sicher 
bas „fodrum" gemeint. Bgl. barüber B. $ o st, Über bas gobrurn. Diss. 
Strafeburg 1880. 

<® Chronogr. Corb. (3af f i I 55). 
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Äorveger Klosterschatz ausgeliefert, auf Wahrheit beruhte 6 9. 
War es da angebracht, daß die Kurie bei einem solchen Handel 
mitwirkte, den König zwecks weiteren Gelderwerbes zu neuen 
Jnkorporierungen ermutigte und damit die Sicherheit des Bes 
standes und des Besitzes der kleineren Klöster und Stifte ge* 
fahrdete? Mußte damit das Vertrauen der letzteren zum 
Papste nicht stark erschüttert, ja völlig vernichtet werden? 

Angesichts all dieser bedenklichen Dinge und ihrer noch be* 
denklicheren Folgen vermochte stch Eugen III. trotz der vielen 
Wibald empfehlenden Schreiben und trotz dessen wiederholter 
Bitte zu einer Bestätigung der Schenkung Conrads nicht zu 
entschließen. Er ließ stch hierzu auch nicht bestimmen durch die 
unangenehme politische Lage, in der er stch damals befand 
und die schwer auf ihm lastete. Infolge der Hetze Arnolds von 
Brescia nämlich, der in der Rückkehr zur altchristlichen Ein* 
fachheit sein Jdeal erblickt und deshalb eine demokratische 
Freiheitsbewegung gegen die weltliche Herrschaft der Päpste 
entfacht hatte 7 0 , hatte er schon bald nach seiner Erwählung 
zum Papste Rom verlassen müssen und stch nach Frankreich 
und Deutschland begeben, wo er mit großem Slräel empfangen 
worden war. Conrads Hilfe hatte er damals vergeblich ans 
gerufen, und doch sah er ein, daß ihm ohne dessen Beistand 
eine Unterwerfung und Behauptung des Kirchenstaates nicht 
gelingen könne. Auch wußte er, daß ihm Wibald sehr nützlich 
werden konnte, der stch 1138 um Konrads Königswahl bes 
müht hatte und dann zu dessen maßgebendem Ratgeber, 1147 
sogar zum eigentlichen Leiter der Staatsgeschäfte emporgesties 
gen war. Eine Bestätigung der Berschenkung von Kemnade 
und Fischbeck wäre unter diesen Umständen für Eugen nicht 
wenig vorteilhaft gewesen. Gleichwohl glaubte er in seinem 

6 9 Ep. 46 ( 3 a s s e I 124). SÖibald selbst bestätigt 1149 (ep. 205, 
3 o f f c I 324) bie Nichtigkeit biese* Gerüchtes. Oer schrieb barnals an 
Konrab III.: „Et nunc graviter improperat nobis Corbeiensis ecclesia 
quod cum. . . nostram parvitatem ad regimen suum pro beneplacito 
vestro elegerit, non solum gratiam et misericordiam consecuta non 
sit, sed etiam thesauros suos . . . damnose amiserit". SBibalb blieb bem 
Könige sogar noch 300 Mark schulbig. 

7 0 A . H a u s r a t h , Arnolb o.Breseia, ßeipzig 1891. — K . H a m p e : 
Hist. 3eiischrist 1924 CXXX 58 ss. — (g. B a c a n b a r b : Revue des 
questions historiques 1884, 52 ff. 
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Gerechtigkeit^ und sittlichen Sauberkeitsgefühle von einer 
solchen abstehen und die Wünsche Wibalds unerfüllt lassen zu 
müssen. S o schob er denn die Erledigung der Angelegenheit 
immer mieder hinaus, vermutlich in der Hoffnung, noch einen 
den beiden Stiften und ihren Verteidigern, dem Abte und 
dem Könige genehmen Vorschlag und Ausmeg finden zu kons 
nen. Diese dilatorische Behandlung der Sache mar ihm des* 
halb möglich, meil Conrad III. sich damals auf seinem Äreuz* 
zuge im Oriente befand 7 1 und Wibald somit seines stärksten 
Rückhaltes entbehrte, eine Situation, die vor allem auch von 
seinem mächtigsten Gegner, dem Bischofe Heinrich von Min* 
den, auf das nachhaltigste ausgenützt murde. Dessen Reib be* 
kämpfte den Machthunger und die Ermerbungssucht des Abtes 
in scharfer Weise und ging so Hand in Hand mit der Oppost* 
tion Heinrichs des Lömen und seiner Untervögte Dietrich von 
Ricklingen und Adolf von Schaumburg*Holstein, die Wibald 
und seinen Mönchen noch immer entschlossenen Widerstand 
entgegensetzten. 

Rach der Heimkehr Conrads im Frühjahre 1149 mußte es 
sich Seinen, ob Eugen III. imstande mar, die königliche Ge* 
malt noch meiterhin zu übersehen und eine Bestätigung der 
von dieser in feierlicher Weise zmei 3ahre ällvor vorgenommen 
nen Schenkung immer noch zu unterlassen. Wibald jedenfalls 
schöpfte jetzt neue Hoffnung auf einen ihm günstigen Ausgang 
der Angelegenheit: von dem Könige ermartete er nunmehr 
ein energisches Durchgreifen und mirksamste Unterstützung. 
Alsbald begrüßte er in einem Schreiben Conrad und unter* 
richtete ihn dabei über das ihm mährend der königlichen Ab* 
mesenheit von dem Bischofe Heinrich von Minden zugefügte 
Unrecht7 2. I n Äemnade, mo er inzwischen die Hälfte des 
Stiftsgutes mieder verloren habe, habe dieser die Verrichtung 
des Ehorgebetes seitens der Äorveyer Mönche verhindert. 
Fischbeck aber, mo ihm derselbe Bischof und Graf Adolf von 
Schaumburg entgegengetreten seien, habe er noch niemals 
betreten und nicht einmal einen Fußbreit Landes dortselbst 

7 1 B. K u g l e r , Stubien zur Geschichte bes zmeiten Kreuzzuges, 
Stuttgart 1866. — B e r n h a r b i , Konrab HI. 535ff., 591 ff., 626ff., 
654 ff. 

7 h W i b a 1 d i ep. 180. 3 a f f e I 300 f. 
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in Besitz nehmen können 7 3. Infolgedessen und in Anbetracht 
der großen Auslagen, die ihm die beiden Stifte verursacht 
hätten, seien seine Mönche auch nicht in der Lage gewesen, den 
ihm einst versprochenen Geldbetrag zu entrichten. 

Dies war also die tatsächliche Lage der Dinge um die Mitte 
des Sahres 1149: Wibald hatte stch in Kemnade nur mühsam 
und schlecht behaupten können, in Fischbeck jedoch hatte er noch 
gar nichts zu erreichen vermocht. I n letzterem Stifte herrschte 
vielmehr der Diözesanbischof Heinrich von Minden. Der Ant-= 
wort auf seine Mitteilung an den König mag Wibald mit 
Spannung entgegengesehen haben. I n derselben versprach 
Konrad zwar, seine Schenkung mit Gottes Hilfe in vollem 
Umfange aufrecht zu erhalten. I m übrigen aber war ste kurz 
und kühl, gab der Hoffnung auf eine Entrichtung der von den 
Korveger Mönchen einst eidlich versprochenen Gelder Ausdrucf 
und lud Wibald zu dem Hoftage ein, der am 15. August 1149 
in Frankfurt stattfinden sollte 7 4. Bon der Zusage eines euer* 
gischen Durchgreisens schon in der Zwischenzeit war in ihr, 
wohl zur größten Enttäuschung Wibalds, mit keinem Worte 
die Rede. 

Weil Bischof Heinrich in Frankfurt nicht erschienen war, 
kam es natürlich hier auch nicht zu einer Verhandlung über 
Kemnade und Fischbeck75. Konrad III. richtete deshalb noch 
im August an Heinrich eine Vorladung zu dem auf Weihnacht 
ten anberaumten Reichstage in Aachen, auf dem er stch wegen 
der Mißachtung königlicher Weisungen verantworten sollte. 

7 3 „In Kaminata quidem, ubi fratres nostros iussu vestro ordina-
veramus, divinum officium celebrari prohibuit; de cuius possessionibus 
mediam fere partem amisimus. In loco vero Visibi<k nunquam intra-
vimus nec passum pedis de tota possessione ibi pertinente adhuc 
obtinuimus, prohibente hoc Mindensi episcopo et comite Adulfo de 
Scowenborch; ubi etiam ipse Mindensis episcopus res monasterii 
per fratres Cappenbergenses ordinavit": S a s s e I 301; ogl. bazu 
Chron. Corb. (I 56 f.). Bischof Heinrich o. Minben hatte alfo ftifchbeck 
zum Männerkloster gemacht unb es mit Kappenberger Benebiktinern 
befeftt. SBibalb hatte basselbe mit Kemnabe getan unb Korveger Mönche 
borthin beorbert (ep. 37, 154, 163, 169, 170, 171, 180, 201 usm.). Später 
gaben bie Koroeqer Kemnabe mieber aus: 1194 nrnrbe es aus un-
bekannten Grünben mit Nonnen aus Gehrben neu besefct. H o o g e -
w e g , Berzeichnis 74. 

7* W i b a l d i ep. 181. 3 a f f £ I 302. S t u m p f n. 3564. 
7 5 Über ben frankfurter Reichstag ogl. B e r n h a r b i a. a. O. 765 ff. 
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Insbesondere marf ihm Konrad Pflichtverletzung vor, meil 
er in Kemnade gegen das schlechte Leben (enorrnitas) der 
Kanoniffen nicht eingeschritten sei und eine Reform des Stif* 
tes verhindert habe. Jn Fischbeck aber habe er versucht, eigen* 
mächtig das Stift in ein Mannerkloster umzuwandeln und 
dieses ohne königliche Zustimmung anderen Personen zu Über* 
tragen 7 6. So schien Konrad endlich eine Aktion gegen den 
Mindener Bischof einleiten und damit den entschiedensten 
©egner Wibalds unschädlich machen zu wollen. Aus diesem 
©runde glaubte der Abt vermutlich mindestens vorüber* 
gehend, in einigen Monaten eine große Freude erleben zu 
können. 

Merkwürdigerweise herrschte nun in Wibalds Briefen 
schon in den nächsten Wochen kein freudiger, sondern ein recht 
gedrückter und besorgter Ton. So in jenem an den ihm be* 
freundeten Mönch Johannes von Fredelsloh, an König Kon* 
rad III. und an den königlichen Notar Heinrich7 7. Besonders 
auffallend aber ist es, daß er dem Mönche Iohannes schrieb, 
es sei ihm in Frankfurt vom Könige befohlen worden, Weih* 
nachten auf dem Reichstage von Aachen zu erscheinen, um dort 
die ©nscheidung über das Fischbecker Stift zu vernehmen (ut 
ibi de obtinenda aecclesia de Visbick mandatum ipsius 
accipiamus). Also nur über Fischbeck sollte nochmals ent* 
schieden werden, die Zugehörigkeit Kemnades zu Korvet) da* 
gegen sollte bestimmt bleiben und nicht mehr geändert werden. 
Was war da im stillen vorgegangen? Hatte Konrad III. seine 
Haltung Wibald und der 1147 erfolgten Verschenkung der 
beiden Stifte gegenüber geändert? War er von anderer Seite 
oder durch die an diese Verschenkung stch anschließenden Strei* 
tigkeiten so beeinflußt worden, daß er im Interesse des Frie* 
dens eine vermittelnde Nachgiebigkeit zu zeigen und die Ver* 
schenkung von Fischbeck in Aachen zurückzunehmen gedachte? 
Hatte Wibald von diesem seinem Plane erfahren und suchte 
er in seiner schmerzlichen Bestürzung noch deshalb den ©in* 
fluß seiner Freunde am königlichen Hofe aufzubieten, um die 

7 8 W i b a l d i ep. 141 (3asse* I 311). Unter bem „aliquibus per-
sonis . . . attribuere" sinb bie Kappenberger Mönche gemeint (vgl. 
unsere Slnmerbung 73). 

7 7 Ep. 200, 201, 202 (3 a s s e I 317 ss„ 319 f., 320 ss.). 
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ihm in Aachen drohende Berdemütigung und den Berlust 
Fischbecks zu verhindern? 

Der Reichstag von Aachen kam nicht zustande, noch in 
letzter Stunde murde er nach Bamberg verlegt 7 8 . Hier mar die 
Beteiligung der Fürsten so fchmach, daß ans ihm wichtige 
Dinge nicht verhandelt oder entschieden wurden. Auch Fischbeck 
kam nicht zur Sprache. S o blieb dessen Schicksal zunächst Weis 
terhin im Unklaren. (Erst am Anfange des Sahres 1150 bzw. 
am ende 1151 scheint es königlicher* und auch papstlicherseits 
zu einer Bereinigung der gesamten Berschenkungsfrage ges 
kommen zu sein und zwar auf der ©rundlage eines Koms 
promisses, bei dem Wibald stch zum teilmeisen Verzichte auf 
seine bis dahin mit der größten Zähigkeit festgehaltenen Ans 
sprüche auf die beiden Stifte entschließen mußte 7 9. Wie es ihm 
vermutlich König Konrad schon ©nde 1149 nahegelegt hatte, 
gab er dabei (wohl gegen den ©rlaß einer Schuld von 300 
Mark seitens des Königs ) 8 0 Fischbeck preis und begnügte 
stch mit dem Besitze von Kemnade. Wenigstens ist seit dieser 
Zeit von Fischbeck keine Rede mehr; der Streit drehte stch jetzt 
nur noch um Kemnade. Aber auch in diesem schloß Bischof 
Heinrich von Minden bereits bald mit Wibald Frieden und 
erkannte letzteren um die Mitte des 3ahtes U50 als ©igens 
tümer von Kemnade an 8 1 . Auch Papst ©ugen III. kam auf der 
Basts des genannten Kompromisses mit dem ihm politisch ims 
mer unentbehrlicher werdenden Abte zu einer Verständigung 
und bestätigte ihm, vermutlich als er Mitte oder ©nde 1151 
als königlicher ©esandter bei ihm eingetroffen war, die Jns 
korporation von Kemnade. Diese findet stch erstmals erwähnt 
in einem Schreiben ©ugens an den Bischof Hermann von 
Verden vom 9.3&nuar U52, in dem der Papst in nicht rnißs 
zuverstehender Weise von Rechtstiteln Wibalds auf das Kems 
nadener Stift spricht82. Dementsprechend bestimmte dann auch 

7 8 Bgl. bazu B e r n h a r b i a. a. O. 782 s. Ob es in Bamberg über-
haupt zu einem gurstentage kam? SBtbalö jedenfalls roar boxt am 
24. Dez. 1149 anmesenb (ep. 251 3 a f f e I 374). 

7 8 Bgl. auch K e h r : Neues Archio 1890 XV 377 f., 374 f. 
8° W i b a l d i ep. 222 (I 341). — K e h r a. a. O. 1890 XV 377 Anm. 3. 

Anbers B e r n h a r b i a. a. O. 791. 
8 1 W i b a l d i ep. 278 (3aff i I 404). 
8 2 „Karninatensis ecclesiae quae ad ius ipsius (Wibaldi) spectare 

dinoscitur": ep. Wibaldi 359 (I 489). Auffallend ist, bafe uns Keine 
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Papst Hadrian IV. am 25. Februar 1155, daß die drei Klöster 
Marsberg (Gresburg), Groningen und Kemnade niemals von 
Äorvey getrennt merden dürften 8 3. 

Anfang oder Mitte 1150 also hatte Wibald auf Fischbeck 
Verzicht geleistet. Die Verschenkung diefes Stiftes durch £ö* 
nig Äonrad III. mar damit gegenstandslos gemorden und 
deren Widerfacher, vor allem Bischof Heinrich von Minden 
und Herzog Heinrich der Löme, hatten zu ihrer Freude Über 
den Äorveyer Abt einen dessen Anfehen nicht gerade steigern* 
den Sieg davongetragen. Der Äampf um Fischbeck aber mar 
beendet und sollte in der nächsten Zeit nicht mehr auflodern. 

H. S i m o n s f e l d schildert den Ausgang des Streites um 
Fifchbeck und Kemnade in mefentlich anderer Weife. Ihm 
dünkt es nicht fehr mahrfcheinlich, daß Wibald auf Fifchbeck 
für immer verzichtet und stch der Anstcht Conrads III. gefügt 
habe. Rach ihm habe Wibald vielmehr feine Ansprüche auf 
Fifchbeck unter dem neuen Herrscher Friedrich Barbarossa er* 
neuert und dann am 18. Mai 1152 die große Freude gehabt, 
dieselben auf dem Reichstage zu Merseburg mit dem Besttze 
von Kemnade von diesem bestätigt zu sehen8 4. Diese Anstcht 
ist völlig unhaltbar. Was Simonsfeld zu derselben verleitet 
hat, ist offenbar die (Ermahnung einer „abbatiola Visbike", 
deren Besttz in der an dem genannten Tage ausgestellten Ur* 
kunde von Barbarossa bestätigt murde. Wie er aber aus der 
auch andersmo begegnenden Zusammenstellung mit den alten, 
schon lange zu Corvey gehörenden Benediktiner*Abteien 
Gresburg (Marsberg) und Meppen 8 5 deutlich hatte ersehen 
können, ist dieses Visbike gar nicht unser Äanonissenstift 
Fischbeck im Schaumburgischen, sondern jene kleine Benedikti* 
päpstliche Urkunde bzm. briefl. Aufzeichnung SBibalös über bie oon 
(gugen III. oorgenornmene 3nborporierung Kemnabes oorliegt. 3rrig 
ift bie Behauptung oon B e r n h a r b i a. a. O. 702, bie päpstl. Bestäti-
gung ber Berschenfcung beiber(!) (Stifte habe Koroer) bereits im April 
1148 erlangt. 

8 3 SBestfäl. Urbunbcnbuch V 1, 37 n. 104. — 3 a f f t * 2., Reg. Pont. 
Rom. n. 9999. 

8 4 H. S i m o n s s e l b , 3ahröücher öes beutschen Reiches unter 
griebrich I. Barbarossa, fieipzig 1908, I 76 ff. Anrn. 234. — ( S t u m p f 
n. 3626. — S B i l m a n s - S J h i l i p p i , Kaiserurbunben Westfalens II 
314. 

8 5 ©o in ber Berfchenfcungsurfcunbe oon Kemnabe unb gifchbecfc an 
Koroeg (oben 8.17). 
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nersAbtei Bisbek im Kreise Vechta, die schon 855 von Ludwig 
dem Deutschen an Korvei) Übereignet worden war 8 6 . Die 
Schlüsse, die Simonsfeld ans dieser irrtümlichen Verwechse* 
lung ße3$gen hat, stnd mithin durchaus unzutreffend, und es 
bleibt alfo die Tatfache bestehen, daß Friedrich Barbarossa auf 
feinem ersten Reichstage zu Merseburg dem Abte Wibald nur 
den Besttz von Kemnade feierlich bestätigte .3n Korveg hatte 
man stch demnach mit der von dem Könige Konrad und deqt 
Papste Eugen getroffenen Regelung der ganzen Angelegenheit 
endgültig abgefunden, Fischbeck a b e r h a t t e s e i n e 
F r e i h e i t , s e i n e S e l b s t ä n d i g k e i t u n d s e i n e n 
S t i f t s c h a r a k t e r w i e d e r e r l a n g t . 

Ratürlich hatte dies spätestens 1150 auch eine Zurücks 
ziehung der Kappenberger Benediktinermönche aus Fischbeck 
seitens des Bischofs Heinrich von Minden zur Folge gehabt. 
Damit aber hatte die vorübergehende und eine nicht un* 
interessante geschichtliche Episode bildende Umwandlung des 
Frauenstiftes in ein Männerkloster ihr Ende erreicht. 

III. 

Bischof Heinrich von Minden war es in erster Linie ges 
wesen, der Wibald aus dem Stifte Fischbeck hinausgedrängt 
hatte. Suchte nun letzterer vielleicht ©leiches mit ©leichem zu 
vergelten und Heinrichs Nachfolgern ihre diözesanbischöflichen 
Rechte über dasselbe Fischbeck zu entreißen? 

©ine solche erfolgreiche Tendenz könnte man zunächst in 
jener Urkunde erblicken, die von dem Papste Hadrian IV. am 
11. Mai 1158 erlassen sein will. I n derselben nahm Hadrian 
auf Bitten der Äbtissin Demod und ihres Konventes das Stift 
Fischbeck in seinen päpstlichen Schutz87 und bestätigte ihr und 
ihren Rachfolgerinnen den stcheren und ungeschmälerten Besitz 
ihres von Päpsten und Königen, Fürsten und ©laubigen her* 
stammenden Stiftsgutes. Er erlaubte auch auf ihrem Friedhofe 

8 6 MG.: Urkunden der beutschen Karolinger I 102 n. 73. Die „cellula 
regia Fischboeki" toar oon Cubmig b. grommen gegründet morben. 

8 7 A. B l u m e n st o b . Der päpstl. Schuft im Mittelalter, 3nns-
brucb 1890. — (L D a u j , La protection apostolique au rnoyen-äge: 
Revue des questions hist. 1902 LXXII 5 ss. 
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die Beerdigung von Adeligen beiderlei ©eschlechtes88 und be* 
stimmte, daß das Stift niemals Jemandem aus irgendeiner 
Veranlassung zu Lehen gegeben merden dürfe, fondern stets 
unter dem Schutze der Papste, Kaiser und Könige zu ver* 
bleiben habe. Innerhalb des Bereiches der Stiftsgebäude bzm. 
Stiftsmauern dürfe kein Kleriker oder Laie als (Eigentum 
oder Lehen eine Wohnung besttzen, der ganze Stiftsbezirk 
müsse vielmehr zu Wohn* und Gebrauchszwecken der Äbtissin, 
den Stiftsfrauen und den anderen Religiösen zur Verfügung 
stehen. Jedwedem Bischöfe außer dem römischen Pontifex solle 
es verboten sein, irgendwelche Jurisdiktion im Stifte ans* 
zuüben. Richt einmal die Messe solle einer dortselbst lesen dür* 
fen, es sei denn, die Äbtissin habe ihn dazu eingeladen 8 9. Da* 
mit nun all dies künftig in voller ©eltnng bleibe, bekräftige 
er es Demod und ihren Amtsnachfolgerinnen durch seine 
Autorität (Ut igitur hec ornnia, que supra diximus, ple-
nuin in posterum robur obtineant, tarn vobis quam his, 
que post vos successerint, favore nostri auctoritate 
firmamus). Dann fährt der Papst in der Urkunde fort: er 
bestimme also (Decernirnus ergo), daß niemand befugt sein 
solle, das Stift leichtfertig zu bedrängen, ihm seine Besttzungen 
zu nehmen, zurückzubehalten, zu schmälern oder es mit Belästi­
gungen heimzusuchen. Alles solle vielmehr in der Bewirtschaf* 
tung und Bermaltung seinen ursprüglichen Zwecken erhalten 
bleiben, unbeschadet der päpstlichen Autorität und der recht* 
lichen Befugnisse des Diözesanbischofes (salva sedis aposto-
lice auctoritate et dioecesani episcopi canonica iustitia). 
©eistliche oder weltliche Persönlichkeiten, die stch wider diese 
päpstliche Verordnung wissentlich vergingen, sollten nach zwei* 
oder dreimaliger Vermarnung, wenn ste keine ©enugtuung 
leisteten und stch nicht besserten, ihres Amtes oder ihrer Würde 
entkleidet sein, dem göttlichen Richterspruche für ihren Frevel 

8 8 Andermärts bestanden ähnliche Sitten. 3a gulba murben bie Mi-
nisterialen aus bem Klosterfriebhofe am Michaelsberge, ihre Gemahlin-
nen aber auf bem nahen grauenberge bestattet. — 3 . g . S c h a n n a t , 
Historia Fuldensis, granbfurt 1729, I 25 s. 

8 9 „Prohibernus autern, ut in eodern monasterio nulli episcoporum 
preter Romanum pontiücem liceat quamlibet iurisdictionem habere, ita 
ut, nisi ab abbatissa ipsius monasterii fuerit invitatus, nec missarum 
solepnia ibidem celebrare presumat". 
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Unterliegen, des Kommunionempfanges beraubt fein und bei 
dem Weltgerichte ihrer rächenden Bestrafung entgegenzusehen 
haben 9 0 . 

Zmeifellos am wichtigsten und interessantesten ist in diefer 
Urkunde die Anordnung des Papstes, daß fortan keinem Bi* 
schofe mehr Surisdiktionsgemalt über das Stift Fischbeck zu* 
stehen Jone, sondern daß dieses von jetzt ab unmittelbar dem 
römischen stuhle unterstellt fei. War diese Verleihung der 
E x e m t i o n wirklich erfolgt, dann hatte Hadrian i v . dem 
Stifte einen überaus ehrenvollen Beweis seines Vertrauens 
gegeben sowie eine Auszeichnung, die bisher verhältnismäßig 
nur sehr wenigen Klöstern und Stiften zuteil geworden war 9 1 . 
Rach dem inneren und äußeren Verfalle, in dem Fischbeck stch 
noch ein 3<*hr3ehttt 31n>or befunden hatte, erscheint dessen Pri* 
vilegierung allerdings zunächst sehr übereilt, ungewöhnlich 
und eigenartig. Von wem war ste denn vermutlich ausgegan* 
gen? Daß Rom aus eigenem Antriebe gehandelt haben sollte, 
ist stcher ausgeschlossen. Ebenso spricht sehr wenig dafür, daß 
das Stift ste angeregt haben sollte. Höchstens käme also Abt 
Wibald in Betracht, der seinen Einfluß bei der Kurie aus 
Vergeltungssucht zu einer Ausschaltung der Mindener Bischöfe 
aus dem ihm verlorengegangenen Fischbeck benützt haben 
könnte. Einmal jedoch weilte Wibald bereits seit September 
1157 in kaiserlichem Auftrage in Ostrom und kehrte von dieser 
Reise nicht mehr lebend in seine Heimat zurück; starb er doch 
auf dem Heimwege am 19.3uli 1158 zu Bitolia in Mazedo* 
nien 9 2 . Sodann aber dürfte man bei einer solchen Bemühung 
Wibalds auch erwarten, daß er gleichzeitig auch eine jeden 
Zweifel an der (durch die Jnkorporierung herbeigeführten) 
Teilnahme Kemnades an der (damals vielleicht schon mit 

9 0 Westfäl. Urbunbenbuch V 1,42 n. 117 nach S. A. S B u r b t m e i n , 
Subsidia Diplornatica, Heibelberg 1772ff., VI 334. — 3 a f f S - 2 . n. 
10407. 

9 1 K. g. SB e i ß , Die birchl. (Exemtionen ber Klöfter bis zur gregor.-
eluniaz. Zeit, Bafel 1893. — A. H ü f n e r , Das Nechtsinftitut der 
blöfterl. (Exemtion, Mainz 1907. — H . G o e t t i n g , Die blöfterl, (Exem-
tion in Norb* u. Mittelbeutfchlanb oom 8.—15.3ahrh.: Archm'für 
Urhunbenforfchung 1936 XIV 108 ff. 3eitfchrift für Nechtsgefchichte (Sa* 
oigng-Stiftung &an. Abt.) 1914 IV 74 ff. 

9 2 3 a f s e , Bibl. Rer. Germ. I 607ff. — S i m o n s f e l b , 3ahr-
bücher unter griebr Barbarossa I 559, 659 f. 
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Unrecht behaupteten) Äorveyer Exemtion ausschließende ur­
kundliche Erklärung bei dem Papste ermirkt hätte. Dies ist 
jedoch nicht der Fall, menigstens liegt uns dafür keine papst* 
liche Urkunde oder eine gleichwertige literarische Bezeugung 
vor. Alles das ermeckt Bedenken, macht gegen die Mindener 
Bischöfe gerichtete Bemühungen Wibalds in Rom unmahr* 
fcheinlich und nötigt uns zu einer kritischen Beurteilung der 
heute noch im Stiftsarchive zu Fischbeck aufbemahrten Ur* 
kunde. Ist diese ein römisches Original oder eine einmand* 
freie Äopie? Wurde das Original in der Äopie eventuell über* 
arbeitet und mit im Interesse des Stiftes gelegenen Intern 
polationen versehen? Oder steht es noch schlimmer um die 
Urkunde: ist diese vielleicht gar die freie Erfindung eines 
skrupellosen Fälschers? 

I m Westfälischen UrkundenbucheV 1,43 hat H. F i n k e 
uns eine Beschreibung der Urkunde gegeben und ste megen der 
eigentümlich feinen, nach links stch neigenden und jeder Li* 
gatur entbehrenden Schrift somie megen einiger Sonder* 
barkeiten sehr verdächtig gefunden. Zu diesen Sonderbarkeiten 
gehört ihm außer Schmierigkeiten in der Datierung nicht zu* 
letzt der sonst mohl nie begegnende Umstand, daß die Frenze 
bei den unterzeichnenden Äardinälen nicht vor, sondern hinter 
den Ramen stehen und daß stch vor den Ramen auffällig dicke 
Punkte befinden. Andererseits jedoch machen ihm Text und 
äußere Gestaltung der auf italienischem Pergamente 9 3 geschrie* 
benen Urkunde einen kanzleimäßigen Eindruck, menn er auch 
die Unterschriften somie die Umschrift einander sehr ahnlich 
findet. Finke scheint also die Urkunde trotz aller Besonder* 
heiten für ein Original, mindestens aber für eine zmar un* 
geschickte, materiell Jedoch einwandfreie Äopie gehalten zu 
haben. 

Wir vermögen seinem Urteile nicht beizupflichten, vor allem 
megen des inneren Widerspruches, der sich in der Urkunde 
vorfindet und den er leider völlig übersehen hat. I n der* 
selben mird nämlich Fischbeck einerseits ein Exemtionsprivi* 

9 8 (Ein gälscher konnte sich solches auch in Deutschland leicht be-
schassen, über bie Unterschiebe zmischen bem beutsch-sranzösischen unb 
spanisch -italienischen Pergamente ogl. © . H a t t e n b a c h , Das Schrift-
mesen im Mittelalter, 3. Aufl., Seipzig 1896, 116 s. 
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legium erteilt, andererseits aber mird die „dioecesani epi-
scopi canonica iustitia" besonders betont und hervorgehoben. 
Gine Urkunde mit einem so eklatanten Widerspruche ist stcher* 
lich niemals aus der päpstlichen Äanzlei hervorgegangen; ihr 
ist eine solche Gedankenlosigkeit und Oberflächlichkeit nicht zu* 
zutrauen. Das Original einer Papsturkunde liegt uns also auf 
keinen Fall vor, eine Behauptung, die noch in der der papst* 
lichen Äanzlei fremdartigen Schrift, in der Ähnlichkeit der 
Äardinalsunterschriften94 somie in der ungemöhnlichen Stel* 
lung der Äreuze eine wesentliche Stütze findet. Es kann stch 
mithin bei der Fischbecker Urkunde höchstens um eine schlechte 
Äopie handeln, die zudem leicht erkennbare Interpolationen 
enthält, als deren michtigste die Berleihung der Exemtion an* 
zusprechen ist. 

Daß letztere ein erdichtetes Einschiebsel ist, ergibt stch schon 
aus dem Umstande, daß ste in den beiden papstlichen Privi* 
legien*Erneuerungen Fischbecks, die stch als solche präsentieren, 
vollständig fehlt. Die eine dieser Erneuerungen vom 30. Mai 
1192 stammt angeblich von Eölestin III., die andere vom 
19. Oktober 1206 von Innozenz III. Die erstere bestätigt zmar 
den Besttzstand, alle von den Päpsten Eugen, Hadrian, Alexan* 
der, Lucius usm. Fischbeck verliehenen „libertates et irnmimi-
tates" somie die von den Kaisern, Königen, Fürsten und 
anderen Getreuen Ehristi ihm erteilten „libertates et exern-
tiones", von einer Rom*Unmittelbarkeit jedoch ist in ihr mit 
keiner Silbe die Rede 9 5 . Die Innozenz*Urkunde sodann bekraf* 
tigt aufs neue das Privilegium des päpstlichen Schutzes somie 
den Besttzstand, „salva tarnen sancte sedis apostolice aueto-
ritate et dioecesani episcopi canonica iustitia", schließt 
aber durch diese Betonung der geltenden bischöflichen Suris* 
diktionsgemalt eine Fischbecker Exemtion geradezu a u s 9 6 . 
Mag es nun um die Echtheit und Zuverlässigkeit dieser beiden 
-Urkunden stehen, mie e5 mill: selbst als Fälschungen bemeisen 
ste die Berleihung der Rom*Unmittelbarkeit durch Hadrian IV. 

9 4 Bgl. dazu g. K a l t e n b r u n n e r : Mitteilungen des Instituts 
für Österreich. Geschichtsforschung 1880 I 387. 

9 5 SBestf. Urkunbenbuch V 1, 63 n. 154. 
9 6 Wests. Urkunbenbuch V 1, 100 n. 213. 
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als ein späteres Einschiebsel und die Fischbecker Urkunde als 
eine spatere Arbeit. 

Der Jnterpolationscharakter der Exemtion ergibt sich so* 
dann auch aus dem Aufbaue dieser Urkunde, der in zmei 
leicht erkennbare Teile zerfällt, die durch das Exemtions* 
privileg somie durch den oben (S.33) zitierten Zwischensatz 
„Ut igitur hec ornnia. . . auctoritate firrnarnus" voneinander 
getrennt werden. Erkennt man diese beiden Sätze nicht als 
Interpolation an, dann ist der Rachsatz „Decernirnus ergo" 
fogisch ß<1ttz unverständlich. Der logische Zusammenhang bleibt 
aber gewahrt, wenn man das Exemtionsprivileg samt dem 
Satze „Ut igitur" als spätere Zutat streicht. I n dieser letzteren 
Form könnte die Urkunde sogar an stch päpstliches Original 
sein, in der vorliegenden Fassung jedoch ist sie zweifellos im 
günstigsten Falle n u r d i e i n t e r p o l i e r t e K o p i e e i n e r 
B o r u r k u n d e . 

Bei diesem Urteile wird man allerdings leider nicht stehen* 
bleiben dürfen. Wahrscheinlich nämlich ist die Urkunde von 
1158 bzw. ihre Borurkunde ebenso wie die erwähnten Privi* 
legien*Erneuerungen von 1192 und 1206 nichts anderes als 
die freie Erfindung eines Fälschers. Die ©runde für diese 
unsere Annahme und Bermutung mollen wir nicht ausführlich 
darlegen. Es genügt uns hier, gezeigt zu haben, daß v o n 
e i n e r r o m u n m i t t e l b a r e n S t e l l u n g d e s S t i f t e s 
Fischbeck a u f © r u n d d e r U r k u n d e v o n 1 1 5 8 n icht 
d i e R e d e s e i n k a n n 9 7 . Es ist letzteres aber auch nicht der 
Fall auf ©rund einer zu Hameln ausgestellten Urkunde vom 
25. Iu l i 1347, in welcher der Bruder Iordan, Prior der 
Augustiner*Eremiten in der thüringischen und sächstschen Pro* 
vinz, das Stift Fischbeck in die Brüderschaft (confraternitas) 

0 7 Nicht zutreffenb ist mithin bie Angabe bei D e r s c h , Hess. Klo-
sterbuch2 22, gischbedfc sei 1157 (unb noch 1347) ber Diozesangeraalt bes 
Bischofs o. Minben entzogen gemesen. Unmöglich barf man aus un­
serer Urhunbe von 1158 folgern, gifchbelfc fei eine ber Surisbifction 
bes Diozefanbifchofs unterftehenöe fog. „abbatia sub Iibertate Romana" 
gemesen. Solche Abteien nämlich unterstanben hinsichtlich ihrer -£em-
poralien bem (Eigentumsrechte bes Papstes, maren also „iuris beati 
Petri". gifchbech jeboch mar ein Neichsstift. — 3. g i d t e r , Born 
Neichsfürftenftanbe, 3nnsbru* 1861, I 323 ff. — G. 2B a i t z , Deutsche 
Berfasfunqsgeschichte, Kiel 1880 ff,, VII 218 ff.— B l u m e n st o b , $äpstl. 
Schutz 40 ff. 
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